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Vorwort

Denk mal

Am 16. Februar 2016 fand auf dem Telegrafenberg in Potsdam die „Spenden-Ouvertüre für den Hel-
mert-Turm“ statt. Ziel der Veranstaltung war es, einen Auftakt für die Restaurierung und Wieder-in- 
Funktion-Setzen des Helmert-Turms und des umgebenden Emsembles von Observatorien für ast-
ronomische-geodätische Messungen (vgl. Vermessung Brandenburg Heft 2/2015) zu setzen. Eine 
sehr gelungene und beeindruckende Veranstaltung!

Mit einem Feuerwerk an Wissen und Erfahrungen referierten Dr. Johannes Ihde und Dr. Ludwig 
Grunwaldt über den Helmert-Turm und seine Bedeutung für die europäischen Triangulationen und 
als Satellitenstation. Dabei wurde nicht nur die Geschichte des Turmes selbst lebendig, sondern die 
Geschichte der europäischen Gradmessungen und die Anfänge und ersten Erfolge der Satelliten-
beobachtung (Ich empfehle die nachlesenswerten Dokumentationen unter http://www.dvw-lv1.de). 
Viele der Zuhörer hatten sicherlich persönliche Erinnerungen an diese Entwicklungen und ihre Prota-
gonisten, an die sie anknüpfen konnten. Viele staunten über die wissenschaftlichen Leistungen mit aus 
heutiger Sicht sehr bescheidener technischer Ausstattung (z. B. der programmierbare Tischrechner 
EMG-666 mit 8 kB Gesamtspeicher für Programme und Daten). Allen wurde deutlich vor Augen ge-
führt, dass auch geodätische Forschung und Arbeiten unmittelbar von den politischen Umständen des  
20. Jahrhunderts mit Kriegen, der deutschen Teilung und der Spaltung Europas geprägt waren. 
Und sicherlich haben sich auch einige Zuhörer gefragt, wie das Wissen und die Erfahrungen der 
Vortragenden und der von ihnen erwähnten Kollegen für uns bewahrt und weiterhin erfahrbar und 
nutzbar gemacht werden können. 

Das Wort Denkmal geht auf Martin Luther zurück, in dessen Schriften es sich erstmals nachweisen 
lässt. Dort hat es die Bedeutung „Gedächtnisstütze“. In diesem Sinne kann uns der Helmert-Turm 
in vielfacher Hinsicht ein Denkmal sein: wissenschaftlich, geodätisch, technisch, architektonisch, 
aber auch politisch und gesellschaftlich. Denn so fasste es Dr. Ihde am Schluss seines Vortrags 
zusammen: „Der Helmert-Turm Potsdam ist kein technisches Denkmal schlechthin. Der Helmert-
Turm ist ein Symbol der Erdwissenschaften, der Geodäsie, der internationalen Kooperation in den 
politischen Stürmen des 20. Jahrhunderts.“

Auch wenn nicht alles Wissen und alle Erfahrungen erhalten werden können – Denkmäler sind 
nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern können neugierig machen und dazu anregen, die Ge-
schichte dieses Denkmals  und das damit verbundene Wissen zu aktivieren und sogar zu vertiefen. 
Freuen wir uns also auf den restaurierten und reaktivierten Helmert-Turm!

Beate Ehlers
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2012 wurde die sachwertrichtlinie des 
Bundes veröffentlicht. Bereits vorher hat-
te sich im land Brandenburg eine Arbeits-
gruppe zum Ziel gesetzt, ein einheitliches 
Modell für die ermittlung von sachwert-
faktoren zu entwickeln. Die Vorgaben des 
Bundes führten zu einer Überarbeitung 
der bis dahin diskutierten Modellansätze 
und einer umsetzung in eine Verwaltungs-
vorschrift des landes für die gutachter-
ausschüsse für grundstückswerte. Der 
folgende Beitrag stellt die ermittlung von 
sachwertfaktoren nach diesen landesein-
heitlichen Vorgaben vor. 

Die ermittlung von sachwertfaktoren im  
land Brandenburg

Beate Ehlers

Die richtlinien des Bundes

Die Richtlinie des Bundes zur Ermittlung des 
Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom 
5. September 2012 ist ein wesentlicher Teil der 
Fortentwicklung des Wertermittlungsrechts seit 
2009. Sie ist – wie auch die VW-RL, die EW-
RL sowie die Wertermittlungsrichtlinien 2006 
(WertR 2006) – nicht verbindlich, sondern wird 
„allen in der Grundstückswertermittlung Tätigen 
zur Anwendung empfohlen“ (vgl. Nr. 1 Abs. 4 
SW-RL). In der Systematik von SW-RL, VW-
RL und EW-RL werden durch diese Richtlinien 
jeweils Teilbereiche der WertR 2006 ersetzt 
(vgl. Nr. 1 Abs. 3 SW-RL). Nach Aussage des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bleibt die 
WertR 2006 für Bereiche, die nicht von den 
neuen Richtlinien erfasst werden, bis zur Ver-
öffentlichung einer zusammengeführten und 
überarbeiteten Wertermittlungsrichtlinie sinn-
gemäß anwendbar, soweit dies mit der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)  
vereinbar ist. 

Im Vergleich zur WertR 2006 behandeln die 
neuen Richtlinien auch die Ermittlung der 
sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten, insbesondere die Ermittlung von Sach-
wertfaktoren, Vergleichsfaktoren und Liegen-
schaftszinssätzen. Die Regelungen hierzu er-
gänzen und konkretisieren das Baugesetzbuch  
(BauGB) und die ImmoWert und geben einen 
Handlungsrahmen für die Gutachterausschüs-
se vor. 

Vorgaben durch BaugB, ImmowertV und 
die sachwertrichtlinie 

Für die Ermittlung und Anwendung von Sach-
wertfaktoren regeln die Absätze 2 und 3 der 
Nummer 5 der Sachwertrichtlinie Folgendes: 
„(2) Sachwertfaktoren werden von den Gutach-
terausschüssen für Grundstückswerte auf der 
Grundlage von Kaufpreisen von für die jeweilige 
Gebäudeart typischen Grundstücken ermittelt. 
Dabei sind die Einflüsse besonderer objektspe-
zifischer Grundstücksmerkmale zu eliminieren. 
Die wesentlichen Modellparameter für die Er-
mittlung des Sachwertfaktors enthält Anlage 5. 
Bei der Veröffentlichung der Sachwertfaktoren 
sind mindestens die in Anlage 5 aufgeführten 
Modellparameter und der Umfang der zu Grun-
de liegenden Daten darzustellen.

(3) Bei der Anwendung der Sachwertfaktoren 
sind die verwendete Ableitungsmethode und 
die zu Grunde gelegten Daten zu beachten, um 
die Modellkonformität sicherzustellen. Dabei ist 
insbesondere zu beachten, dass die Sachwert-
faktoren nur auf solche Wertanteile angewandt 
werden dürfen, die ihrer Ermittlungsgrundlage 

01.01.2009: Erbschaftsteuerreformgesetz (Ände-
rung §§ 193 ff BauGB; Inkrafttreten: 01.07.2009)

19.05.2010: ImmoWertV

11.01.2011: Richtlinie zur Ermittlung von Boden-
richtwerten (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 

05.09.2012: Richtlinie zur Ermittlung des Sach-
werts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 

11.06.2013: Gesetz zur Stärkung der Innenent-
wicklung ….. (Änderung §§ 192 ff BauGB)

20.03.2014: Richtlinie zur Ermittlung des Ver-
gleichswerts einschließlich der Ermittlung des 
Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) 

12.11.2015: Richtlinie zur Ermittlung des Ertrags-
wertes (Ertragswertrichtlinie – EW-RL)
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hinreichend entsprechen. Die nicht von dem an-
gewandten Sachwertfaktor abgedeckten Wert-
anteile sind als besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale nach der Marktanpas-
sung zu berücksichtigen.“

Diesen Anforderungen müssen die Verfahrens-
weisen, die Ermittlungsmethoden und Modelle 
der Gutachterausschüsse entsprechen.

Sachwertfaktoren für typische Grundstücke 

§ 193 Abs. 5 Nr. 2 BauGB gibt vor, dass Sach-
wertfaktoren insbesondere für die Grundstücks-
arten Ein- und Zweifamilienhäuser zu ermitteln 
sind. Nach der SW-RL sind hierfür Kaufpreise von 
für die jeweilige Gebäudeart typischen Grundstü-
cken heranzuziehen. Eine ähnliche Formulierung 
findet sich in Nr. 7 Abs. 2 EW-RL, nach der Lie-
genschaftszinssätze auf der Grundlage geeigne-
ter Kaufpreise von für die jeweilige Nutzungsart 
typischen gleichartig bebauten und genutzten 
Grundstücken zu ermitteln sind. Die VW-RL be-
stimmt, dass Vergleichsfaktoren durchschnittli-
che, auf eine geeignete Einheit bezogene Werte 
für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflus-
senden Grundstücksmerkmalen sind und führt 
hierfür den Begriff des Normobjektes ein (vgl. Nr. 6 
Abs. 1 Satz 1 VW-RL). Damit wird ein Bezug 
zum Bodenrichtwert hergestellt, der ebenfalls 
ein (spezifischer) Vergleichsfaktor ist. Denn das 
Bodenrichtwertgrundstück ist ein Grundstück mit 
bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen und damit ein Normobjekt im Sin-
ne der VW-RL. Unabhängig von der konkreten 
Formulierung wird durch die neuen Richtlinien 
deutlich gemacht, dass die für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten sich auf typische, normierte 
Grundstücke beziehen. Der Gutachterausschuss 
muss daher die teilmarkttypischen Grundstücke 
durch eine Grundnormierung festlegen, um ent-
sprechende Selektionen der Kaufpreise zur Er-
mittlung der sonstigen für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten durchführen zu können.

Eliminierung von Werteinflüssen besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale

Der Begriff der besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale (boG) wurde erstmals 
mit der ImmoWertV eingeführt, dort jedoch 
nicht definiert. Eine Definition findet sich jedoch 
in den neuen Richtlinien. Nr. 6 Abs. 1 Satz 1 
SW-RL lautet: „Besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale (vgl. insbesondere die 
Nummern 6.1 bis 6.7) sind wertbeeinflussende 

Umstände des einzelnen Wertermittlungsob-
jekts, die erheblich vom Üblichen abweichen 
und denen der Grundstücksmarkt einen eigen-
ständigen Werteinfluss beimisst.“ (In der VW-RL 
und EW-RL findet sich eine hiervon leicht ab-
weichende Definition: „Besondere objektspezifi-
sche Grundstücksmerkmale sind vom Üblichen 
erheblich abweichende Merkmale des einzel-
nen Wertermittlungsobjekts.“) Was boG sind 
bzw. sein können wird in Nr. 6.1 bis 6.7 SW-RL 
nicht abschließend aufgeführt. 

Im Sachwertverfahren erfolgt entsprechend  
§ 8 Abs. 2 ImmoWertV erst die Marktanpas-
sung durch den Sachwertfaktor und dann die 
Berücksichtigung der boG des zu bewertenden 
Grundstücks. In der Konsequenz sind daher zur 
Ermittlung des Sachwertfaktors nur Kaufpreise 
heranzuziehen, die nicht durch boG beeinflusst 
sind oder Kaufpreise, bei denen die Werteinflüs-
se durch boG eliminiert werden können; d. h. 
diese Kaufpreise sind zu bereinigen. 

Besondere objektspezifische  
Grundstücksmerkmale:
• besondere Ertragsverhältnisse
• Baumängel und -schäden
• wirtschaftliche Überalterung
• überdurchschnittlicher Erhaltungszustand
• Freilegungsmaßnahmen
• Bodenverunreinigungen
• grundstücksbezoge Rechte und Belastungen
    (vgl. Nr. 6.1 bis 6.7 SW-RL)

Modellkonformität und -parameter

Neu eingeführt durch die Sachwert-, Vergleichs-
wert- und die Ertragswertrichtlinie wurde auch 
der Begriff der Modellkonformität. Eine Definition 
wird in den Richtlinien nicht angeboten; vielmehr 
die Kenntnis der geübten Praxis in der Grund-
stückswertermittlung und des Begriffes voraus-
gesetzt. Modellkonformität bedeutet, dass in 
demselben Modell bewertet werden muss, in 
dem die verwendeten Daten abgeleitet wurden. 
Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens ist 
daher nach demselben Modell zu verfahren, mit 
dem der anzuwendende Sachwertfaktor abge-
leitet wurde. Wesentliche Modellparameter für 
den Sachwertfaktor werden durch die Sach-
wertrichtlinie in Anlage 5 vorgegeben. Zum einen 
werden hier Vorgaben des Richtlinientextes auf-
gegriffen (z. B. die lineare Alterswertminderung) 
zum anderen Parameter aufgezählt, die bei der 
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jeweiligen Ableitung des Sachwertfaktors durch 
den Gutachterausschuss festzulegen sind (z. B. 
Methode der Bodenwertermittlung). Die Modell-
parameter sind durch den Gutachterausschuss 
vollständig darzustellen (Mindestumfang = Anla-
ge 5). Zusätzlich ist der Umfang der zu Grunde 
liegenden Daten darzustellen, d. h. Angaben zur 
Stichprobe und zu den Eingangsdaten. 

Für die Anwendung der Sachwertfaktoren be-
deutet der Grundsatz der Modellkonformität da-
her, dass 
 • das Sachwertverfahren genau in der Wei-

se angewendet werden muss, wie es der 
Gutachterausschuss bei der Ableitung des 
Sachwertfaktors praktiziert hat,

 • das Bewertungsmodell des Gutachteraus-
schusses eindeutig und nachvollziehbar be-
schrieben und dargestellt werden muss,

 • die typischen (durchschnittlichen) Grund-
stücksmerkmale der für die Ableitung des 
Sachwertfaktors herangezogenen Kauffälle 
vom Gutachterausschuss darzustellen und 
vom Anwender zu berücksichtigen sind. 

Bedeutung des Sachwertfaktors und Berech-
nung im Einzelfall 

§ 193 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BauGB definiert den 
Sachwertfaktor als Faktor zur Anpassung an die 
jeweilige Lage auf dem Grundstücksmarkt. § 14 
ImmoWertV wird deutlicher und bezeichnet den 
Sachwertfaktor als Marktanpassungsfaktor, mit 
dem die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 
Grundstücksmarkt erfasst werden sollen. In Nr. 
5 Abs. 1 der Sachwertrichtlinie wird vorgegeben, 
dass mit dem Sachwertfaktor „der im Wesentli-
chen nur kostenorientierte vorläufige Sachwert 
an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt anzupassen ist.“ 
Dies erfolgt „zur Berücksichtigung der Lage auf 
dem Grundstücksmarkt einschließlich der regi-
onalen Baupreisverhältnisse.“ Angesichts der 
Tatsache, dass mit der Sachwertrichtlinie die 
regionalen Korrekturfaktoren im Sachwertver-
fahren entfallen sind, weist Nr. 5 Abs. 1 Satz 3 
SW-RL explizit darauf hin, dass „in Abhängigkeit 
von den maßgeblichen Verhältnissen am örtli-
chen Grundstücksmarkt auch ein relativ hoher 

Abb. 1: Ablaufschema des Sachwertverfahrens nach der SW-RL

Herstellungskosten der
baulichen Anlagen

(ohne Außenanlagen)

Erfahrungssätze/
Herstellungskosten der
baulichen Außennlagen  
und sonstigen Anlagen

Bodenwert

Alterswertminderung ggf. Alterswertminderung

vorläufiger Sachwert

Marktanpassung
(Sachwertfaktor)

marktangepasster
vorläufiger Sachwert

besondere
objektspezifische

Grundstücksmerkmale

Sachwert
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oder niedriger Sachwertfaktor sachgerecht sein 
kann.“ Tatsächlich beschreibt der Sachwertfak-
tor nicht unmittelbar das Marktverhalten, son-
dern enthält auch einen Anteil für die Anpassung 
des Modells (Modellkorrektur). Dabei ist offen, 
wie groß die Anteile der Modellkorrektur und der 
reinen Marktanpassung sind. Von zutreffenden 
Modellannahmen ist auszugehen, wenn durch 
den Sachwertfaktor nur noch geringe Anpas-
sungen an den vorläufigen Sachwert vorgenom-
men werden. Beschreibt das Modell den Wert 
des Objekts weitgehend zutreffend, deuten hö-
here Anpassungen durch den Sachwertfaktor 
dann auf ein spezielles Marktverhalten. 

Für das Sachwertverfahren wird in der Richt-
linie ein Ablaufschema für die Ermittlung des 
Sachwerts vorgegeben (Abb. 1). Der Sachwert-
faktor ist nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV 
aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu 
den entsprechenden Sachwerten abzuleiten. 
Aus den konkretisierenden Vorgaben durch die 
Sachwertrichtlinie ergibt sich damit die folgende 
Formel: Sachwertfaktor = (Kaufpreis eines typi-
schen Grundstücks +/- boG)/vorläufiger Sach-
wert. Der Gutachterausschuss hat daher je Ge-
bäudeart den räumlichen und zeitlichen Bereich 
sowie das typische Grundstück festzulegen, für 
das der Sachwertfaktor ermittelt werden soll. 
Anhand dieser Kriterien erfolgt die Selektion 
von geeigneten Kauffällen (Die in der Kaufpreis-
sammlung registrierten, ausgewerteten Kauf-
verträge werden als Kauffälle bezeichnet.). Bei 
den Kaufpreisen ist jeweils zu prüfen, ob eine 
Bereinigung wegen boG und eine Anpassung 
wegen Abweichungen vom Normobjekt (= typi-
sches Grundstück) erforderlich sind. Der vorläu-
fige Sachwert ist nach den Vorgaben der Sach-
wertrichtlinie zu ermitteln (Nr. 4 SW-RL). 

Brandenburgische sachwertrichtlinie 

Arbeitsgruppe Sachwertfaktoren 

Bereits 2010 wurde im Land Brandenburg eine 
Arbeitsgruppe mit dem Ziel eingerichtet, ein-
heitliche Standards für die Ermittlung von Sach-
wertfaktoren zu entwickeln und zu beschreiben. 
Hintergrund waren die Erfahrungen bei der Er-
mittlung von Liegenschaftszinssätzen, die im 
Land Brandenburg auf einheitlichen Standards 
basieren und damit eine landesweite und ge-
bietsübergreifende Ableitung ermöglichen. Der 
Fokus der Arbeitsgruppe lag darauf, Modellpara-
meter zu entwickeln, nach denen die Geschäfts-
stellen der Gutachterausschüsse mit vertretba-

rem Aufwand die Eingangsgrößen zur Ermittlung 
des vorläufigen Sachwerts bestimmen können. 
2011 wurde beschlossen, die Arbeitsgruppe ru-
hen zu lassen bis auf die angekündigte Sach-
wertrichtlinie des Bundes aufgesetzt werden 
konnte. Ab dem Sommer 2012 konnte dann auf 
der Basis der Sachwertrichtlinie des Bundes 
deren Umsetzung im Land Brandenburg disku-
tiert werden. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
führten dazu, dass eine eigene Brandenburgi-
sche Sachwertrichtlinie (Verwaltungsvorschrift 
zur Ermittlung von Sachwerten und Sachwert-
faktoren im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sche Sachwertrichtlinie – RL SW-BB)) als Ver-
waltungsvorschrift für die Gutachterausschüsse 
eingeführt wurde. Sie macht die Sachwertricht-
linie des Bundes für die Gutachterausschüsse 
verbindlich und ergänzt sie durch Konkretisie-
rungen und Hilfestellungen, die ein möglichst  
einheitliches Modell zur Ermittlung von Sach-
wertfaktoren im Land Brandenburg gewährleis-
ten sollen. 

Ermittlungspflicht/Erfassung und Auswahl von 
Kauffällen

Die Gutachterausschüsse haben jährlich für in 
ihrem Zuständigkeitsbereich typische Einfamili-
enhausgrundstücke Sachwertfaktoren zu ermit-
teln. Dabei dürfen maximal drei Jahre zu einem 
Auswertezeitraum zusammengefasst werden. 
Die typischen Einfamilienhausgrundstücke sind 
vom Gutachterausschuss hinsichtlich der da-
zugehörigen in den Normalherstellungskosten 
2010 (NHK 2010) festgelegten Gebäudearten 
(freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Dop-
pelhaushälften und Reihenendhäuser, Reihen-
mittelhäuser) und ihrer Eigenschaften festzule-
gen. Die so festgelegten typischen Grundstücke 
werden in Anlehnung an die Vergleichswertricht-
linie als Normobjekte bezeichnet. 

Für die Ermittlung von Sachwertfaktoren sind nur 
Kauffälle für Grundstücke heranzuziehen, die 
hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmale mit dem jeweiligen Normobjekt 
hinreichend übereinstimmen. Eine hinreichende 
Übereinstimmung mit dem Normobjekt liegt vor, 
wenn die Grundstücke nur solche Abweichun-
gen aufweisen, die unerheblich sind oder deren 
Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerech-
ter Weise berücksichtigt werden können. Als zu 
berücksichtigende Abweichungen vom Norm-
grundstück kommen insbesondere unübliche 
Nebengebäude und Außenanlagen, übergroße 
Grundstücke oder Grundstücke mit selbstän-
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dig nutzbaren Teilflächen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 
ImmoWertV) und Erschließungsbeitragspflich-
ten in Betracht. Ist eine sach- und marktgerech-
te Berücksichtigung durch Zu- und Abschläge 
nicht möglich, ist der Kauffall von der Ermittlung 
des Sachwertfaktors auszuschließen. Steht eine 
ausreichende Anzahl von Kauffällen für Grund-
stücke zur Verfügung, deren Abweichungen 
vom Normgrundstück unerheblich sind, sind 
ausschließlich diese Kauffälle für die Ermitt-
lung des Sachwertfaktors heranzuziehen (vgl.  
Abb. 2). 

Eine qualifizierte, vollständige und einheitliche 
Erfassung der Kauffalldaten ist die wichtigste 
Voraussetzung für die sachgerechte Ermittlung 
von Bodenrichtwerten und den sonstigen für die 
Wertermittlung erforderlichen Daten. Die Gut-
achterausschüsse im Land Brandenburg nutzen 
landeseinheitlich das Programmsystem „Auto-
matisiert geführte Kaufpreissammlung“ (AKS) 
des Landes Niedersachsen. In der Anlage 1 zur 
Brandenburgischen Sachwertrichtlinie werden 
konkret die Elemente der AKS vorgegeben, die 
für Kauffälle, die für eine Ermittlung von Sach-
wertfaktoren geeignet sind, zu belegen sind. Da-
bei wird vorausgesetzt, dass alle Objekte durch 
Ortsbesichtigung oder Fotos in Augenschein 
genommen wurden. Sind die geforderten Ele-
mente in der AKS belegt und geprüft, wird der 
Kauffall mit dem Kürzel „SW10“ versehen. Da-
mit wird eine Art Qualitätsstempel vergeben, der 
insbesondere dem Oberen Gutachterausschuss 

deutlich macht, dass dieser Kauffall zur Ermitt-
lung von überregionalen Sachwertfaktoren und 
Vergleichsfaktoren herangezogen werden kann. 
Die RL SW-BB knüpft hiermit an die Vorgaben 
für die Kauffallerfassung zur Ermittlung von Lie-
genschaftszinssätzen an, nach denen ebenfalls 
Belegungen der Elemente festgelegt wurden 
und das Kürzel „LIZI“ zur Kennzeichnung geeig-
neter und geprüfter Kauffälle eingeführt wurde. 

Modellparameter zur Ermittlung des vorläufigen 
Sachwerts

Die Brandenburgische Sachwertrichtlinie be-
stimmt den Grundsatz, dass der vorläufige Sach-
wert nach den Vorgaben der Sachwertrichtlinie 
des Bundes mit den Ergänzungen und Erläute-
rungen der RL SW-BB zu ermitteln ist. Die Kauf-
fälle sind entsprechend der Standardmerkmale 
des Gebäudes in die Standardstufen einzuordnen 
(Anlage 2 Tabelle 1 SW-RL). In der Regel erfolgt 
bei den Kauffällen keine Innenbesichtigung, so 
dass die Einordnung aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Informationen (z. B. Bauakten) und 
anhand der auf Plausibilität geprüften Angaben 
des Eigentümers in den Fragebögen zum Kauf-
vertrag vorgenommen wird. Sind die Standard-
merkmale des Gebäudes nicht in dem benötigten 
Umfang bestimmbar, wird in der RL SW-BB eine 
Orientierungshilfe zur vereinfachten Einordnung 
in die Standardstufen angeboten (Tabelle 1). Die-
se Tabelle kann auch zur Plausibilitätskontrolle 
der vorgenommenen Einordnung dienen.

Auswahl geeigneter
Kaufpreise

Bereinigung
wegen boG

Ermittlung BRW,
Liegenschaftszinssatz,

Sachwert-, Vergleichsfaktor
Anpassung an 

das Normobjekt

Abb. 2: Kaufpreise zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (BRW) und sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten 
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Die Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) 
erfolgt entsprechend der Nummer 4.1.1.4 der 
Sachwertrichtlinie. Damit werden nicht alle Bau-
teile erfasst. Durch die RL SW-BB wird geregelt, 
dass bestimmte bei der BGF-Berechnung nicht 
erfasste Bauteile als üblich gelten und damit Be-
standteile des Normobjekts sind. Für sie erfolgt 
daher kein gesonderter Wertansatz Zu diesen 
Bauteilen gehören
 • Dachgauben, wenn die Summe der Dach-

gaubenlänge nicht mehr als ca. 5 m beträgt,
 • Balkone/Dachterrassen bis ca. 5 m² Grund-

fläche,
 • Vordächer im üblichen Umfang und
 • übliche Außentreppen, die aufgrund der Ge-

bäudekonstruktion die Zugänglichkeit ge-
währleisten. 

Werthaltige Bauteile, die über diese Orientie-
rungsgrößen hinausgehen, sind als boG durch 
Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. Damit 
wird die Regelung in Nummer 4.1.1.7 der Sach-

wertrichtlinie konkretisiert und den Gutachter-
ausschüssen eine Orientierungsgröße geboten. 

Bei den Kostenkennwerten der NHK 2010 wird 
bei frei stehenden Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, Doppelhäusern und Reihenhäusern bei 
den Gebäudearten danach unterschieden, ob 
das Dachgeschoss nicht oder voll ausgebaut 
ist oder ob es sich um ein Flachdach bzw. flach 
geneigtes Dach handelt (vgl. Anlage 1 Nr. 1 – 3 
SW-RL). Nur bei Gebäuden mit Flachdach bzw. 
flach geneigtem Dach wird die Grundfläche des 
Dachgeschosses nicht auf die BGF angerech-
net. Bei den anderen Gebäudearten wird die 
Grundfläche der Dachgeschossebene bei der 
Ermittlung der BGF voll angerechnet; sie unter-
scheiden sich jedoch hinsichtlich des Grads der 
wirtschaftlichen Nutzbarkeit. Die Sachwertricht-
linie regelt daher in Nr. 4.1.1.5 Abs. 2, dass bei 
Gebäuden mit Dachgeschossen, die nur eine 
eingeschränkte Nutzung zulassen, in der Regel 
ein Abschlag vom Kostenkennwert anzusetzen 

Tabelle 1: Orientierungshilfe Standardstufen

Orientierungshilfe für Gebäudestandards zur Eingruppierung in die Standardstufen für freistehende EFH, 
ZFH, für DHH und RH (in Anlehnung an Tabelle 1 der Anlage 2 SW-RL)

Standardstufe 1:
(sehr einfach, veraltet)

normale Bauausführungen bis vor ca. 1980, keine oder 
minimale Modernisierung

Standardstufe 2:
(einfach)

normale Bauausführungen und/oder Modernisierungen 
bis vor ca. 1995

Standardstufe 3:
(durchschnittlich, zeitgemäß)

normale Bauausführungen und/oder durchschnittliche 
Modernisierungen ab ca. 1995

Standardstufe 4:
(gehoben)

überdurchschnittliche Bauausführungen und/oder Moder-
nisierungen ab ca. 2005

Standardstufe 5:
(stark gehoben) hochwertige Bauausführung

Standardformen Gebäudearten Zuschlag/Abschlag zu 
den NHK 2010

voll ausgebautes Dachgeschoss mit Drempel 1.01/ 2.01/3.01
1.11/2.11/3.11/
1.21/ 2.21/ 3.21
1.31/ 2.31/ 3.31

 - kein Drempel Abschlag: - 5 %
 - Spitzboden ausgebaut (für einen einfachen Ausbau als Lager- 

oder Abstellfläche erfolgt kein Zuschlag) Zuschlag: +10 %

nicht ausgebautes Dachgeschoss ohne Drempel, nutzbar 1.02/ 2.02/ 3.02
1.12/ 2.12/ 3.12
1.22/ 2.22/ 3.22
1.32/ 2.32/ 3.32

 - eingeschränkt nutzbar Abschlag: - 10 %

 - mit Drempel Zuschlag: + 5 %

Flachdach oder flach geneigtes Dach

1.03/ 2.03/ 3.03
1.13/ 2.13/ 3.13
1.23/ 2.23/ 3.23
1.33/ 2.33/ 3.33

kein Zu- oder Abschlag

Tabelle 2: Zu- und Abschläge zu den NHK 2010
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pauschale Wertansätze für Garagen mit einer BGF von 18m² bis 24 m²

Garagentyp Fertiggarage Garage in Massivbauweise
individuelle Garage

(Massivbauweise mit be-
sonderen Ausführungen)

Standardstufe nach Anlage 1 der SW-RL 3 4 5

GND (vgl. Anlage 3 der SW-RL) 50 Jahre 60 Jahre 70 Jahre

pauschaler Wertansatz 6 000 € 12 000 € 18 000 €

Tabelle 3: Pauschale Wertansätze für Garagen 

Abb. 3 : Bsp. für die Anpassung der Grundstücksgröße

ist. Bei Gebäuden mit ausgebautem Dach-
geschoss wird bestimmt, dass ein fehlender 
Drempel wertmindernd zu berücksichtigen ist, 
während ein ausgebauter Spitzboden durch Zu-
schläge zu berücksichtigen ist. Bei dieser Rege-
lung in Nr. 4.1.1.5 Abs. 3 der Sachwertrichtlinie 
bleibt offen, ob die Wertminderung und die Zu-
schläge auf die Kostenkennwerte zu beziehen 
sind. Im Zusammenhang mit Nr. 4.1.1.5 Abs. 2 
erscheint dieses jedoch geboten. Die RL SW-
BB legt hierzu landeseinheitliche Ansätze fest, 
die in der Tabelle 2 wiedergegeben sind. Dabei 
darf nicht verschwiegen werden, dass durch 
Inaugenscheinnahme teilweise nicht unzweifel-
haft zu erkennen ist, ob ein ausgebauter Spitz-
boden vorhanden ist (Kriterium ist insbesondere 
die Art und Größe der Fenster). 

Als Nebengebäude sind in der Regel Garagen 
und Carports bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Sachwerts zu berücksichtigen. Neben der 
Ermittlung des vorläufigen Sachwerts mit den 
NHK 2010 werden in der RL SW-BB pauscha-
le Wertansätze zur Verfügung gestellt, die ei-
nen vereinfachten Wertansatz ermöglichen und 
gleichzeitig verhindern, dass der Wertanteil im 
Verhältnis zum vorläufigen Sachwerts des Ge-
bäudes unverhältnismäßig wird (Tabelle 3). 
Carports sind mit dem Zeitwert zu berücksichti-
gen, sofern sie einen eigenständigen Wertanteil 
darstellen. Weitere werthaltige Nebengebäude 
sind mit dem Zeitwert zu berücksichtigen, wenn 
sie Bestandteil des Normobjekts sind. Bei unty-
pischen Nebengebäuden ist zu prüfen, ob der 
Kauffall zur Ermittlung des Sachwertfaktors he-
rangezogen werden kann und eine Anpassung 
des Kaufpreises möglich ist. Für übliche Au-
ßenanlagen erfolgt ein einheitlicher, pauschaler 
Wertansatz in Höhe von 4 % des vorläufigen 
Sachwerts des Gebäudes (ohne Nebengebäu-
de und Garagen/Carports).

Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Ge-
samtnutzungsdauer abzüglich des Gebäudeal-

ters (Gebäudealter = Wertermittlungsstichtag 
(Jahr) – ursprüngliches Baujahr). Die Gesamt-
nutzungsdauer wird der Anlage 3 SW-RL ohne 
Interpolation entnommen, in dem das Objekt der 
überwiegenden Standardstufe zugeordnet wird. 
Für Gebäude, die modernisiert wurden, ist die 
modifizierte Restnutzungsdauer nach Anlage 4 
SW-RL zu ermitteln. Dabei ist der Modernisie-
rungsgrad zu schätzen, wenn keine umfassen-
den Informationen zu den Modernisierungsele-
menten vorhanden sind.
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Auch hinsichtlich der Ermittlung des Bo-
denwerts enthält die RL SW-BB Vorgaben. 
Grundsätzlich ist die Grundstücksgröße der 
typischen Grundstücke einzugrenzen (Fest-
legung des Normobjekts), denn gerade in 
ländlichen Bereichen sind oft sehr große 
Grundstücke vorhanden, die neben dem 
Bauland auch Garten- oder sogar Ackerfl ä-
chen umfassen (vgl. das Beispiel in Abb. 3: 
Grundstück mit einer Größe von 3 290 m²,
das in 900 m² Bauland und 2 390 m²
bebauungsnahen Acker aufgeteilt wurde). Zur 
Bodenwertermittlung wird der Bodenrichtwert 
verwendet, der ggf. wegen abweichender 
wertrelevanter Grundstücksmerkmale anzu-
passen ist. 

ermittlung des sachwerts 

Der Sachwertfaktor berechnet sich aus dem Ver-
hältnis des normierten Kaufpreises zum vorläufi -
gen Sachwert. Die Normierung des Kaufpreises 
nach den Vorgaben der Sachwertrichtlinie des 
Bundes und der RL SW-BB ist in Abbildung 4
dargestellt.

Die Ermittlung des vorläufi gen Sachwerts nach 
den Vorgaben der Sachwertrichtlinie des Bun-
des und der RL SW-BB ist in Abbildung 5 dar-
gestellt. 

Durch die Anwender, z. B. die Sachverständigen 
für Immobilienbewertung ist die Modellkonfor-

z. B. Baumängel/
-schäden

z. B. Wertansatz für 
Freilegung

Kaufpreis

Bereinigung wegen besonderer 
objektspezifi scher Grundstücksmerkmale

Anpassung wegen abweichender
Grundstücksmerkmale vom Normobjekt

normierter Kaufpreis

z. B. besondere 
Außenanlagen

z. B. besondere
Bauteile

z. B. Anpassung
Grundstücksgröße

Abb. 4: Normierung des Kaufpreises

Abb. 5: Ermittlung des vorläufi gen Sachwerts

Herstellungskosten der bauli-
chen Anlagen (ohne Außenanla-
gen) des Normobjekts
-  Vorgaben für bei der BGF-Be-

rechnung nicht erfasste Bauteile, 
Nutzbarkeit, Dachgeschoss

- Garagen: NHK 2010 oder pauschal
- Carport: Zeitwert

Erfahrungssätze/Herstellungs-
kosten der Außenanlagen
- 4 % des Gebäudesachwertes

Bodenwert

- Grundstücksgröße des 
  Normobjekts
- mit Bodenrichtwert ermittelt

Altersminderung ggf. Altersminderung

vorläufi ger Sachwert
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mität sicherzustellen, d. h. der Sachwertfaktor 
ist modellkonform anzuwenden. Hierzu sind die 
Vorgaben der Sachwertrichtlinie des Bundes, 
der RL SW-BB sowie die weiteren Vorgaben 
bzw. Erläuterungen des Gutachterausschusses, 
insbesondere zum Normobjekt und zur Stichpro-
be zu beachten. Die RL SW-BB gibt vor, dass 
die Sachwertfaktoren mit ihren Einflussfakto-
ren einschließlich der dazugehörigen Modell-
beschreibung und Modellparameter sowie die 
wesentlichen Merkmale der Stichprobe in den 
Grundstücksmarktberichten zu veröffentlichen 
sind. Der räumliche und zeitliche Geltungsbe-
reich der Sachwertfaktoren und der dazugehö-
rige Bodenrichtwertbereich sind anzugeben. Als 
weiteres Merkmal der Stichprobe ist mindestens 
die typische Grundstücksgröße als Spanne anzu-
geben. Anlage 2 der RL SW-BB gibt für die Ver-
öffentlichung einen Mindeststandard vor. Die aus 
den Vorgaben der Sachwertrichtlinie des Bundes 
und der RL SW-BB modellkonforme Ermittlung 
des Sachwerts ist in der Abbildung 6 dargestellt. 

ergebnisse

Die Gutachterausschüsse im Land Branden-
burg haben seit dem letzten Jahr mit den Grund-
stücksmarktberichten für das Berichtsjahr 2014 
Sachwertfaktoren nach den neuen Vorgaben 
der Sachwertrichtlinie des Bundes und der RL 
SW-BB ermittelt und veröffentlicht. Beispielhaft 

ist in Abbildung 7 ein Auszug aus einem Grund-
stücksmarktbericht wiedergegeben (neben 
diesen Ergebnissen ist im Grundstücksmarkt-
bericht auch eine ausführliche Modellbeschrei-
bung enthalten). Zu den ersten Erfahrungen mit 
der Sachwertfaktorenermittlung nach den neu-
en Vorschriften wurde Anfang Dezember 2015 
ein Workshop durchgeführt. Dabei zeigte sich, 
dass die Modellvorgaben durch die SW RL-BB 
grundsätzlich keine Schwierigkeiten in der prak-
tischen Umsetzung gezeigt haben. Hinsicht-
lich der Festlegung der typischen Grundstücke 
(Normobjekt) und der Berücksichtigung von Be-
sonderheiten bestand jedoch noch Diskussions-
bedarf. So bestehen z. B. unterschiedliche Vor-
gehensweisen hinsichtlich der Berücksichtigung 
von Garagen bzw. Carports. Am Ergebnis der 
Diskussion stand die Empfehlung, die Normob-
jekte nicht zu detailliert festzulegen und Anpas-
sungen der Kaufpreise auf tatsächlich werthal-
tige und wertbeeinflussende Abweichungen zu 
beschränken. Die Normobjekte entstehen in der 
Regel nur durch wenige Festlegungen des Gut-
achterausschusses und ergeben sich vielmehr 
aus den Mittelwerten und Standardabweichun-
gen der Eingangsgrößen. Sie sind in den Grund-
stücksmarktberichten nachvollziehbar und aus-
reichend zu beschreiben und anzugeben. 

Hinsichtlich der Darstellung in den Grundstücks-
marktberichten besteht seitens der Kunden, 

vorläufiger Sachwert des Normobjekts
(nach Modellvorgaben RL SW-BB/GA)

Marktanpassung mit 
Sachwertfaktor

marktangepasster
vorläufiger Sachwert

Berücksichtigung:
- abweichender Grundstücksmerkmale und Bauteile des 

Bewertungsobjekts vom Normobjekt
- von besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen 

des Bewertungsobjekts

abweichende Bauteile =
- nicht in BGF erfasst
- nicht durch RL SW-BB 

erfasst

Abb. 6: Modellkonforme Ermittlung des Sachwerts

Sachwert
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insbesondere der Finanzverwaltung und der 
Sachverständigen der Wunsch nach weiterer 
Vereinheitlichung. Kritisch hinterfragt werden 
die unterschiedlichen Einflussgrößen auf den 
Sachwertfaktor bei den Gutachterausschüssen. 
Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass es 
sich um erste Ergebnisse handelt, die (noch) 
nicht im Hinblick auf die Vorjahre gewürdigt wer-
den können. 

Die Größenordnung der ermittelten Sachwert-
faktoren unterscheidet sich nicht auffallend von 
den Sachwertfaktoren nach den alten Modellen. 

Insofern liegen keine „relativ hohen oder nied-
rigen“ (vgl. Nr. 5 Abs. 1 Satz 3 SW-RL) Sach-
wertfaktoren vor. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass die Korrekturen durch 
Regionalfaktoren bei den NHK 2000 durch die 
Gutachterausschüsse nur geringfügig waren. 

fazit

Die Erarbeitung der Sachwertrichtlinie des Bun-
des, insbesondere die NHK 2010 und die da-
mit verbundenen Modellvorgaben, wurde von 
kritischen Diskussionen der Fachöffentlichkeit 

Abb. 7: Beispiel für Sachwertfaktoren/Auszug aus einem Grundstücksmarktbericht

46 

Grundstücksmarktbericht Landkreis Barnim 2014 

freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser (mit NHK 2010) 

Datengrundlage:   80 Kauffälle aus 2014  
Gesamtnutzungsdauer: 65 – 80  Jahre  (überwiegend 70 Jahre) 
Restnutzungsdauer: 22 – 75 Jahre 
Baujahr: 1870 – 2012 
Bodenrichtwertniveau: 11 – 105 €/m² 
Grundstücksgröße: 330 – 1.300 m² 

Eine lageabhängige Unterteilung der Faktoren konnte abgeleitet werden. Die Unterteilung er-
folgt nach dem Bodenwertniveau    
a)  < 50 €/m² SWF = 1,7208 x vorläufiger Sachwert -0,0537

b)  ≥ 50 €/m² SWF = 11,8630 x vorläufiger Sachwert -0,2015. 

Abbildung 48                                                                            
Sachwertfaktoren (SWF) für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser 2014 

vorläufiger Sachwert   
mit NHK 2010

[€] < 50 €/m²

100.000 -
125.000 -
150.000 1,07
175.000 1,04
200.000 1,01
225.000 Ø = 0,91 0,99
250.000 0,97
275.000 0,95 Ø = 1,00
300.000 0,93
325.000 0,92
350.000 - 0,91
375.000 - 0,89
400.000 - 0,88

Spanne 0,7 - 1,3

Kauffallanzahl 36

Korrelationskoeffizient                                              
(SWF / vorläuf. Sachwert) - 0,1

SWF für Bodenrichtwertniveau
≥ 50 €/m²

- 0,4

44

0,6 - 1,3

 Es besteht eine mittlere Abhängigkeit (Korrelationskoeffizient = - 0,4) für das Bodenwertni-
veau ≥ 50 €/m² zwischen dem vorläufigen Sachwert und dem Sachwertfaktor. Aus diesem 
Grund konnten mit Hilfe einer mathematischen Funktion obenstehende Sachwertfaktoren ab-
geleitet werden. Die zur Untersuchung herangezogenen Objekte mit einem BRW-Niveau < 50 
€/m² sind sowohl im Berliner Umland (40%)  als auch im weiteren Metropolenraum (60%)
verteilt. Hingegen umfasst die Kategorie BRW-Niveau ≥ 50 €/m²  überwiegend Verkäufe aus 
dem Berliner Umland (95%). 
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begleitet. Die starke Normierung durch die 
Sachwertrichtlinie wird jedoch auch von vielen 
Anwendern begrüßt. Sie geht der Finanzverwal-
tung nicht weit genug. Denn durch den Grund-
satz der Modellkonformität ist der Anwender 
gezwungen, exakt nach dem Bewertungsmodell 
des Gutachterausschusses und unter Berück-
sichtigung der Merkmale der zugrundeliegen-
den typischen Grundstücke vorzugehen. Das 
lässt sich – bei verbleibenden Spielräumen für 
die Gutachterausschüsse – bundeseinheitlich in 
den Bewertungsvorschriften der Finanzverwal-
tung kaum abbilden. 

Mit der Brandenburgischen Sachwertrichtlinie 
soll gewährleistet werden, dass bei der Ermitt-
lung von Sachwertfaktoren nach weitgehend 
einheitlichen Ansätzen vorgegangen wird. Das 
liegt nicht nur im Interesse der Anwender der 
Sachwertfaktoren, sondern auch in dem der 
Gutachterausschüsse selbst. Insbesondere die 
einheitliche, qualifizierte Erfassung der Kauffall-
daten bietet die Chance, eine über den Zustän-
digkeitsbereich eines Gutachterausschusses 
hinausgehende Ableitung von Sachwertfaktoren 
zu ermöglichen. Das kann zu einer Differenzie-
rung und Stützung der Sachwertfaktoren und 
ihrer Einflussgrößen führen. 

Es hat sich gezeigt, dass mit den neuen Sach-
wertfaktoren erst die intensive Auseinanderset-
zung mit den NHK 2010 und dem damit verbun-
denen Sachwertmodell bei vielen Anwendern 
angestoßen wurde. Das neue Sachwertverfah-
ren muss sich daher noch in der Praxis einspie-
len und bewähren. Der Anspruch der Modellkon-
formität und dessen konsequente Umsetzung in 
der Verkehrswertermittlung bleibt dabei eine He-
rausforderung für die Gutachterausschüsse und 
die Anwender der Sachwertfaktoren und erfor-
dert die fachliche Kommunikation beider Seiten. 

Quellen:

[1] BMUB: Richtlinie zur Ermittlung des Sach-
werts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom  
5. September 2012 (BAnz AT 18.10.2012 B1)

[2] Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung von 
Sachwerten und Sachwertfaktoren im Land 
Brandenburg (Brandenburgische Sach-
wertrichtlinie – RL SW-BB); Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums des Innern vom 
31. März 2014, verfügbar unter: http://bra-
vors.brandenburg.de/verwaltungsvorschrif-
ten/rl_sw_bb

[3] BMUB: Informationen zu den Wertermitt-
lungsrichtlinien; http://www.bmub.bund.de/
themen/stadt-wohnen/staedtebaurecht/
wertermittlungsrichtlinien/(Abrufdatum 
11.03.2016) 

[4] Geschäftsstelle des Oberen Gutachteraus-
schusses: Ergebnisprotokoll zum Work-
shop zur Ermittlung von Sachwertfaktoren 
vom 02.12.2015; nicht veröffentlicht 

Beate Ehlers
Ministerium des Innern und für Kommunales

beate.ehlers@mik.brandenburg.de
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Mitunter werden  Modernisierungsprojek-
te der Verwaltung schon als erfolg kom-
muniziert, wenn noch nicht einmal deren 
sachgerechte einführung gewährleistet 
ist. gerade die undurchschaubare Kom-
plexität von Modernisierungsprojekten 
der gegenwart und deren für den laien 
vielfach kaum nachvollziehbare projek-
tierung verleiten schnell dazu, diese sehr 
frühzeitig als eierlegende wollmilchsäue 
in den Blick der geneigten Öffentlichkeit 
zu rücken. Vor allem projekte mit techni-
schem fokus bzw. klassische It-projekte 
erfahren bisweilen dieses schicksal. Da-
bei wird nicht selten proklamiert, dass 
diese projekte der haushaltskonsoli-
dierung nachhaltig dienen, insbesonde-
re personaleinsparungen ermöglichen, 
die prozesse verschlanken und zu mehr 
Bürgerfreundlichkeit führen. letztlich 
sollen sie offenbar jedem Zweck dienen, 
der sich gut kommunizieren lässt. Dass 
die zugrunde liegenden Berechnungen 
mitunter auch auf Annahmen beruhen, 
die risiken beinhalten, auf die vernünf-
tigerweise ebenso hingewiesen werden 
müsste, wird gern ausgeblendet. Damit 
nicht genug: Kritisch wird es vor allem 
dann, wenn solche projekte im Zeitpunkt 
deren umsetzung unmittelbar als abge-
schlossen gelten. Die immens wichtige 
projektnachsorge scheint leider mitun-
ter immer noch ausgeblendet zu werden. 
nicht so bei AlKIs!

nach dem projekt ist vor dem projekt:  
projektnachsorge mit AlKIs-worKs

Lothar Sattler, Andre Schönitz

Auch die Einführung von ALKIS hat hohe Erwar-
tungen generiert und mit Blick auf die notwendi-
gen Investitionen nicht nur Personaleinsparun-
gen in Aussicht gestellt, sondern diese sogar 
schon frühzeitig vorweg genommen. Zwar lagen 
den Entscheidungen die erforderlichen Berech-
nungen zugrunde und die Einführung war mit 
belegbarer Sorgfalt geplant. Ohne Zweifel be-
ruht der Einführungserfolg in Brandenburg, von 
dem wir bereits heute sprechen können, nicht 
nur darauf, sondern vor allem auf einer langen 
Vorbereitungsphase bzw. Projektierung von na-
hezu sechs Jahren, mithin einem langen Atem 
und Durchhaltevermögen der Vermessungsver-
waltung des Landes insgesamt. Nur auf dieser 
Grundlage konnte die Einführung von ALKIS im 

Jahr 2013 in Brandenburg erfolgreich gelingen. 
Nach diesem Vorlauf und einer reibungslosen 
Migration von rund 50 Millionen Katasterdaten 
in das neue System waren die Erwartungen 
an den Einsatz in der täglichen Arbeit naturge-
mäß hoch. Gleichermaßen nicht unerwartet hat 
sich herausgestellt, dass man trotz umfassen-
der technologischer Erneuerung und einer zum 
Ende des Jahres 2013 gut abgeschlossenen 
Startphase von einem im Detail optimalen Sys-
tem der Katasterführung noch mehr oder weni-
ger entfernt war. Mit der bloßen Systemeinfüh-
rung war es eben nicht getan! ALKIS bedeutete 
somit nicht nur die Einführung einer neuen Soft-
ware zur Führung des Liegenschaftskatasters, 
sondern beinhaltet bis heute die Befassung mit 
allen Prozessen im Liegenschaftskataster und 
darüber hinaus sowie ggf. deren Neugestaltung. 
Die Arbeit mit dem Start von ALKIS abzuschlie-
ßen, erschien insoweit unzureichend, mit Blick 
auf die auch mit diesem Vorhaben verknüpf-
ten Zielstellungen sogar leichtsinnig. Die Pro-
jektnachsorge musste daher unmittelbar nach 
dem Start im Jahr 2013 in den Fokus gerückt 
werden. Sie erfordert bis heute vergleichbar 
große Anstrengungen wie die Einführung von 
ALKIS selbst. Nicht nur der technische Change 
war somit durch zahlreiche Maßnahmen – z. B. 
Schulungen, Workshops sowie Vor-Ort-Termine 
und Gespräche mit allen Nutzern – zu begleiten. 
Vielmehr war die Projektnachsorge letztlich mit 
einem neuen Projekt – dem „Projekt nach dem 
Projekt“ – sicherzustellen: die ganzheitliche 
Projektplanung ALKIS zur Weiterentwicklung, 
Optimierung und Revision der Katasterführung 
– ALKIS-WORKS.

ALKIS-WORKS steht somit für die umfassende 
Betrachtung der (technischen) Prozesse im Lie-
genschaftskataster und weiterer tangierender 
Bereiche nach der „eigentlichen“ ALKIS-Einfüh-
rung. Das bedeutet: ALKIS ist in Brandenburg 
flächendeckend eingeführt worden und „funkti-
oniert“ alles in allem – und darauf können wir 
stolz sein – bereits sehr gut. Im Sinne der mit 
der ALKIS-Einführung verbundenen Zielstellun-
gen steht nun aber die weitere Optimierung und 
Verbesserung aller Prozesse im Liegenschafts-
kataster im Fokus. Der Change wird somit wei-
ter positiv gelingen, wenn ALKIS noch weiter 
deutlich spürbare Optimierungen und Verbesse-
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Abb. 1: Aufgaben des Arbeitsprogramms

rungen nach sich zieht. Dies erforderte in der 
Nachsorge eine Projektierung in verschiedenen 
Modulen (Teilprojekten), die im Folgenden vor-
gestellt werden. Da sich in diesen Teilprojekten 
erneut alle Beteiligten – die Katasterbehörden 
und die LGB, die ÖbVI und das MIK – einbrin-
gen können oder sogar die Federführung über-
nommen haben, ist sichergestellt, dass die 
bisherigen praktischen Erfahrungen und die 
Kompetenzen umfassend in ALKIS-WORKS 
einfl ießen. Der weitere Erfolg baut somit nicht 
nur auf die Expertise seiner „Erbauer“, sondern 
vor allem auf die Erfahrungen seiner Nutzer auf.

Die folgenden Ausführungen sollen die Hinter-
gründe von ALKIS-WORKS vertiefen und des-
sen Teilprojekte im Detail vorstellen.

erfordernis des nachsorgeprojektes

Das AAA-Projekt betrachtete als Teil der Techno-
logischen Erneuerung der Vermessungsverwal-
tung nur die technologische Modernisierung und 
Einführung des neuen, bundesweit abgestimm-
ten AAA-Datenmodells. Weitere praktische Un-
tersuchungen hinsichtlich der organisatorischen 
Abläufe und Auswirkungen auf die Prozesse im 
Liegenschaftskataster standen nicht im Fokus. 
Da vor der ALKIS-Realisierung durch das Land 

eine Neuregelung der Kostenerstattung (ab 
2008) zum Ausgleich der Aufwände der Kom-
munen für die Katasterführung erfolgte, muss-
ten hierfür Annahmen zur Wirtschaftlichkeit und 
Effi zienz auch von ALKIS getroffen werden. Die-
se Annahmen sind nach der erfolgten Einfüh-
rung von ALKIS in Brandenburg für den Bereich 
der Katasterführung zu überprüfen und zu va-
lidieren. Zudem erfolgte die ALKIS-Einführung 
gegenüber der Planung von 2006 nicht im Jahr 
2010, sondern erst zu Beginn des Jahres 2013. 
Die Verschiebung hatte auch Auswirkungen auf 
die kalkulierten Aufgaben und das Kostenge-
füge, da bei der Kalkulation der erforderlichen 
Personalausstattung auf eine direkte Abhängig-
keit mit dem Zeitpunkt der ALKIS-Einführung 
abgestellt worden war. Da sich die Effi zienz des 
Gesamtsystems nicht auf die IT-Verfahren be-
schränkt, sind weitere Untersuchungen der Pro-
zesse im Liegenschaftskataster einzubeziehen.

Die ALKIS-Einführung markierte den ersten 
Entwicklungsschritt, nämlich die integrierte 
Führung der beschreibenden Daten des Lie-
genschaftskatasters und der Liegenschaftskar-
te in einem gemeinsamen Datenmodell. Nach 
der Erlangung eines stabilen und performanten 
ALKIS-Betriebs in den Katasterbehörden, der 
auf Grundlage von belastbaren Kennzahlen 

Prioritäten
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ein Monitoring erfährt, sind Weiterentwicklun-
gen und Optimierungen erforderlich, um das in  
ALKIS schlummernde Potenzial auch umfäng-
lich zu nutzen.

Zielstellungen von AlKIs-worKs

Ausgehend von den mittlerweile gewonnenen 
Erfahrungen in der Praxis soll die ganzheitliche 
Projektplanung ALKIS-WORKS für den Bereich 
der Führung des Liegenschaftskatasters in Teil-
projekten:
a) eine umfassende Analyse der bestehenden 

und zukünftigen Prozesse im Liegenschafts-
kataster unter Einbeziehung der technologi-
schen Unterstützung beinhalten,

b) Betrachtungen zur Durchführung der gesetz-
lichen Aufgaben und dem hierzu erforderli-
chen Personaleinsatz anstellen,

c) Schlussfolgerungen für die Weiterentwick-
lung des ALKIS-Verfahrens (Software), der 
ALKIS-Vorschriften und der Vorschriften des 
Liegenschaftskatasters als Standard für die 
Aufgabenwahrnehmung ziehen sowie

d) Parameter für die künftige Kostenerstattung 
der Katasterbehörden (ab dem Jahr 2019) 
ableiten.

Gleichzeitig gilt es, mit einer wirtschaftlichen und 
effizienten Führung des Liegenschaftskatasters 

die Vermessungsverwaltung für die Zukunft 
sachgerecht aufzustellen. Dies wird erforderlich, 
um mit dem künftig vorhandenen Fachpersonal 
und mit den vom Land bereitgestellten finanziel-
len Ressourcen weiterhin die zuverlässige und 
qualitätsgerechte Führung des Liegenschafts-
katasters als Bestandteil des Eigentumssiche-
rungssystems gewährleisten zu können. ALKIS-
WORKS bündelt die sieben meist technisch und 
im Zusammenhang mit der Führung des Liegen-
schaftskatasters mit ALKIS geprägten Aufgaben 
des Arbeitsprogramms der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung des Landes Brandenburg 
(Abb. 1, siehe auch Vermessung Brandenburg, 
Heft 2/2015) mit den sechs Teilprojekten, wel-
che für die Realisierung eines effizienten Ge-
samtbetriebs identifiziert worden sind.

organisation

Für die ganzheitliche Projektplanung wurde eine 
ressourcenschonende Projektorganisation auf-
gebaut (Abb. 2). Die Durchführung des Projektes 
erfolgt begleitend neben den originären Aufga-
ben durch die Vermessungsverwaltung. Gleich-
wohl werden Elemente einer Projektsteuerung 
genutzt.

Die Steuerung und das Controlling erfol-
gen durch das Referat 13 des Ministeri-

Abb. 2: Organisation

Leitung der Teilprojekte (TP1 -TP13) 
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ums des Innern und für Kommunales (MIK). 
Für jedes Teilprojekt wurden bzw. werden 
sogenannte Projektblätter erarbeitet und 
mit den zuständigen Organisationseinhei-
ten abgestimmt. Weiterhin obliegen dem 
MIK die Bewertung der Umsetzungsvor-
schläge und der erreichten Ergebnisse, die  
Entscheidungen zu weiteren Veranlassungen 
sowie die Führung eines Projektplans/Projekt-
controllings.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Teil-
projekte liegt bei den federführenden oder ori-
ginär zuständigen Organisationseinheiten. Dies 
sind einzelne Mitarbeiter oder Teams/Arbeits-
gruppen aus Beschäftigen des MIK, der LGB 
oder der Katasterbehörden. Bei Bedarf werden 
selbstverständlich auch Vertreter des BDVI ein-
bezogen. Die Leiter der Teilprojekte sind für den 
Erfolg ihres Teilprojektes verantwortlich; dies 
umfasst:
a) die Ausarbeitung des Projektblattes,
b) die Erarbeitung des Umsetzungsvorschlages 

(Grobkonzept mit Meilensteinen),
c) die Aktualisierung der Teilprojektblätter (Sach-

stand/Zwischenergebnisse),
d) die regelmäßige Berichterstattung zum Sach-

stand anhand der Meilensteine an das MIK 
und

e) die Fertigung des Abschlussberichts zum Teil-
projekt.

Die dreizehn teilprojekte im Überblick

Die Abstimmungen zum Inhalt der Projektpla-
nung und den Teilprojekten zu ALKIS-WORKS 
erfolgten bis Ende 2015. Die Umsetzung des 
überwiegenden Teils der Teilprojekte erfolgt mit-
telfristig bis langfristig. Zu beachten war, dass 
eine Neuregelung der Kostenerstattung des 
Landes mit Blick auf die kommunale Kataster-
führung bis zum Frühjahr 2018 wegen der Haus-
haltsplanung ab 2019 erfolgen muss und die 
Einführung der GeoInfoDok 7.0 – als eine Grund-
voraussetzung für die 3D-Modellierung – sich 
bis 2020 abzeichnet. Die Teilprojekte (Abb. 3) 
lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:
 • Projekte mit einer kurzfristigen Bestands-

aufnahme, Verbesserung und dauerhaften  
Sicherung des ALKIS-Verfahrensbetriebs  
(TP 1 – 4)

 • Projekte zur mittelfristigen Optimierung und 
Weiterentwicklung (TP 5 – 9)

 • Projekte zur Gewährleistung der langfristi-
gen wirtschaftlichen und effizienten Aufga-
benwahrnehmung (TP 10 – 13)

Die dreizehn teilprojekte im einzelnen

Im teilprojekt 1 „Technische Vorprüfung/Prü-
fung der Vermessungsschriften (NAS) durch 
die Katasterbehörden“ erfolgte die Beschaffung 
eines Softwaretools zur technischen Vorprü-

Nr. Teilprojekt (TP) Federführung Ansprechpartner Status

1 Technische Vorprüfung/Prüfung der 
Vermessungsschriften durch die Katasterbehörden LGB Frau Langer beendet

2 Funktionserweiterungen der ALKIS-Software LGB Herr Dr. Seyfert aktiv

3 Stabilität, Verfügbarkeit und Performance der ALKIS-Soft-
ware (technische Kennzahlen) LGB Herr Dr. Seyfert aktiv

4 Fachliche Kennzahlen für die gegenwärtige Übernahme
einer Fortführungsvermessung MIK Herr Masur beendet

5 Stufenweise Weiterentwicklung der Datenkommunikation
zwischen ÖbVI und den Katasterbehörden MIK Herr Masur aktiv

6 Fehlerreduzierung bei Vermessungsschriften MIK Herr Dreßler aktiv

7 Optimierung der Ausfertigungen/Benachrichtigungen KB Frau Kaiser aktiv

8 Konzepterstellung geom. Qualitätsverbesserung KB Herr Mroß aktiv

9 Konzeption und Einführung eines Bereitstellungsportals LGB Frau Langer aktiv

10 Erarbeitung von Musterprozessen für die Übernahme MIK Herr Dreßler ab 2016

11 Parameter für Kostenerstattung (Aufgabe Führung des LK) MIK Herr Dreßler ab 2016

12 Evaluierung der GP in der EQK LGB Frau Langer ab 2017

13 Einführung der GeoInfoDok 7.0 LGB Frau Langer ab 2017

Abb. 3: Übersicht der dreizehn Teilprojekte
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Abb. 4: Roadmap DAVID-EQK

fung der Vermessungsschriften (Punktdaten). 
Ziel war, vermeidbare Fehler aufzudecken, um 
diese langfristig zu reduzieren und damit den 
Prüfaufwand in den Katasterbehörden auf das 
Erforderliche zu reduzieren. Zur komfortablen 
Vorprüfung der zur Übernahme beabsichtigten 
Punktdaten wurde ein geeignetes Programm 
beschafft, um die täglich eingehenden Punkt-
daten sachgerecht und ohne große Zeitaufwen-
dungen durchzuführen. Das Teilprojekt wurde 
Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen.

Im teilprojekt 2 „Funktionserweiterungen der 
ALKIS-Software (DAVID-EQK, LiKa-Online, 
NAS-Prüftool)“ sind die durch die Katasterbe-
hörden im AOS [1] gemeldeten Anforderungen, 
Erweiterungen und Verbesserungen der ALKIS-
Software zu bewerten, zu priorisieren und hin-
sichtlich einer Umsetzung zu planen. Die LGB 
bewertet, dokumentiert und kategorisiert die 
Anforderungen, Erweiterungen und Verbesse-
rungen der ALKIS-Software und setzt diese um. 
Der ALKIS-Beirat  – das nach der ALKIS-Ein-
führung eingerichtete Gremium zur Weiterent-
wicklung der ALKIS-Komponenten – unterstützt 
die Bewertung, Priorisierung und Festlegungen 
zu den landesweit einheitlich vorzunehmenden 
Anpassungen. Dabei sind die fachlichen An-
forderungen an die Führung und Fortführung 
des Liegenschaftskatasters abzubilden bzw. zu 
berücksichtigen. Für die Anpassungen und Er-
weiterungen hat die LGB entsprechende Road-
maps (Abb. 4) erstellt; die Umsetzung erfolgt 

regelmäßig zu den technischen Wartungstagen 
und sichert mithin einen weitgehend störungs-
freien Ablauf der Katasterführung in den Katas-
terbehörden.

Im teilprojekt 3 „Ermittlung von Kennzahlen zur 
Stabilität, Verfügbarkeit und Performance der 
ALKIS-Software (technische Kennzahlen)“ sind 
für den Nachweis der Systemstabilität (Absturz-
sicherheit) und Performance (Arbeitsgeschwin-
digkeit) nachvollziehbare Kennzahlen (Sollwer-
te) zu definieren, die für den Gesamtprozess 
eine objektive und aussagefähige Einschätzung 
erlauben. Seitens der Katasterbehörden wurden 
nach der ALKIS-Einführung sowohl die häufigen 
Abstürze wie auch das mangelnde Antwort-Zeit-
Verhalten der ALKIS-Softwarekomponenten im 
Vergleich zu den Alt-Verfahren kritisiert. Lang-
fristig sind eine absturzstabile und performante 
ALKIS-Software anzustreben und hierzu die er-
forderlichen Verbesserungen umzusetzen. Die 
Lösung gilt als ausreichend absturzstabil, wenn 
definierte Kennzahlen mit einer vorgegebenen 
statistischen Sicherheit eingehalten werden. 
Zwischenzeitlich wurde noch ein Wert für die 
Nutzerzufriedenheit abgestimmt. Die in einem 
Konzept festgelegten Kennzahlen werden durch 
die LGB einem Monitoring (Abb. 5) unterworfen 
und die Ergebnisse innerhalb der Vermessungs-
verwaltung des Landes veröffentlicht.

Im teilprojekt 4 „Fachliche Kennzahlen für die 
gegenwärtige Übernahme einer Fortführungs-
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vermessung“ wurde in Auswertung der ver-
schiedenen Abfragen und Statistiken ermittelt, 
dass die Bearbeitungszeit für den Gesamtpro-
zess der Übernahme einer Fortführungsver-
messung je nach Katasterbehörde mit bis zu 
einem Faktor 3 sehr unterschiedlich ist (Abb. 6). 
In Ergänzung der maßgeblich durch die Tech-
nik geprägten Kennzahlen der ALKIS-Software 
(siehe TP 3) waren die Kennzahlen für die 
fachlich geprägten Teile der zurzeit praktizier-
ten Übernahme einer Fortführungsvermessung 
(Tätigkeiten der Katasterbehörde z. B. Prüfung) 
je Katasterbehörde zu erheben. Die ermittelten 
Kennzahlen sollen als Ausgangswerte für die 
Optimierung der maßgeblich fachlich geprägten 
Teile des Gesamtprozesses „Übernahme einer 
Fortführungsvermessung“ dienen. Das Teilpro-
jekt ist abgeschlossen, die Ergebnisse wurden 

für die Bearbeitung der Teilprojekte 6, 7 und 8 
bereitgestellt.

Seit der Einführung von ALKIS erfolgt die 
Übergabe der NAS-Daten von den ÖbVI an 
die Katasterbehörden in vereinfachter schnitt-
stellenbasierter Form (NAS-Punktdaten). Das 
teilprojekt 5 „Stufenweise Weiterentwicklung 
der Datenkommunikation zwischen den ÖbVI 
und den Katasterbehörden“ soll ein Konzept zur 
eventuellen Weiterentwicklung des Datenaus-
tauschs bis hin zum vollständigen Fortführungs-
entwurf (vFE) erarbeiten und Empfehlungen 
zum weiteren Vorgehen (Zeitplan, Stufenkon-
zept) geben. Praktische Tests sollen im mögli-
chen bzw. notwendigen Umfang das Konzept 
untermauern und in das Konzept einfl ießen. 
Das Ergebnis des Tests soll eine fundierte Ent-

Abb. 5: Graphische Übersicht der zu überwachenden Kennzahlen in einem Ampelsystem
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scheidung über die Einführung des vollständi-
gen Fortführungsentwurfs insbesondere unter  
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ermögli-
chen.

Die Katasterbehörden prüfen die Qualität der 
Ergebnisse der Liegenschaftsvermessungen 
anhand der vorgelegten Vermessungsschriften 
in zweckmäßiger Weise dahingehend, ob diese 
nach Form und Inhalt zur Übernahme in das Lie-
genschaftskataster geeignet sind. Gegenwärtig 
sind durch die Katasterbehörden eine Vielzahl 
aller Vermessungsschriften im Rahmen der 
Übernahmeprüfung nachzubearbeiten (gering-
fügige Qualitätsmängel) oder sogar teilweise zu-
rückzuweisen (bedeutsame Qualitätsmängel). 
Insgesamt verlängern Qualitätsmängel in den 
Vermessungsschriften die Bearbeitungszeiten in 
den Katasterbehörden. Das teilprojekt 6 „Feh-
lerreduzierung der Vermessungsschriften“ bein-
haltet die Verbesserung der fachlich-inhaltlichen 
Qualität der beigebrachten Vermessungsschrif-
ten sowie die nachhaltige Qualitätssicherung. 
Es ist ein Konzept zur signifikanten Verringerung 
der Nachbearbeitungs- und Rückgabequote zu 
entwickeln, in dem u. a. Elemente bezüglich der 

fachlichen Fortbildung, Qualitätsstandards und 
begleitende Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 
Berücksichtigung finden sollen. Die AG erarbei-
tet erforderlichenfalls Vorschläge für die Überar-
beitung von Vorschriften [2]. 

Die Bearbeitungszeit für die Erstellung der Aus-
fertigungen und Benachrichtigungen durch die 
Katasterbehörden ist gegenwärtig noch zu hoch 
und wird nur unzureichend durch vorkonfektio-
nierte Produkte und softwareseitige Werkzeu-
ge unterstützt. Im teilprojekt 7 „Optimierung 
der Ausfertigungen und Benachrichtigungen“ 
sind von den Katasterbehörden Optimierungs-
vorschläge zu erarbeiten. Unter Berücksichti-
gung der Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft 
der Vermessungsverwaltungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland (AdV) sind die 
Ausfertigungen und Benachrichtigungen hin-
sichtlich der Nutzeranforderungen, des Inhalts 
und Seitenumfangs zu überprüfen. Im Ergebnis 
der Teilprojektarbeit soll die Erstellung der Aus-
fertigungen und Benachrichtigungen durch vor-
konfektionierte Produkte deutlich beschleunigt 
werden, manuelle Arbeiten sind hier so weit wie 
möglich zu vermeiden.

Abb. 7: Abgrenzung der Bearbeitungsprioritäten am Beispiel des Landkreises Ostprignitz-Ruppin
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Durch den Prioritätenerlass III des MIK sind die 
Arbeiten zur geometrischen Qualitätsverbesse-
rung der Katasterbehörden als prioritäre Aufga-
ben bestimmt, da die praktischen Erfahrungen 
seit der ALKIS-Einführung zeigen, dass die Dau-
er der Übernahme von Fortführungsvermessun-
gen nicht unwesentlich von der vorhandenen 
geometrischen Qualität der Liegenschaftskarte 
abhängt. Im teilprojekt 8 „Konzepterstellung für 
die geometrische Qualitätsverbesserung“ ist zu 
prüfen, wie der begonnene, jedoch infolge der 
ALKIS-Einführung zurückgestellte Prozess der 
geometrischen Qualitätsverbesserung der Lie-
genschaftskarte konzeptionell angegangen und 
technologisch unterstützt werden soll. In einer 
AG sind die technischen Voraussetzungen zu 
prüfen und ggf. Anforderungen an eine techni-
sche Erweiterung zu definieren. Darüber hinaus 
ist in dem Konzept die Herangehensweise aus 
der Sicht der durchführenden Stellen entspre-
chend der im Prioritätenerlass formulierten Auf-
gabe zu beschreiben. Das strategische Konzept 
soll die geometrische Qualitätsverbesserung aus 
Landessicht betrachten und Empfehlungen für 
die einheitliche Herangehensweise der Kataster-
behörden geben. Die geometrische Qualitätsver-
besserung ist auf prioritäre Gebiete auszurichten 
(Abb. 7), um für die Mehrheit der Fälle eine wirt-
schaftliche Beschleunigung der Übernahme und 
damit kundenorientierte Übernahmezeiten auch 
für diese Gebiete zu erreichen.

Zur Erstellung der Vermessungsunterlagen 
sind gegenwärtig mehrere Prozessschritte 
und Beteiligte mit einem entsprechenden Zeit-
bedarf erforderlich. Ergänzend zu den Aus-
kunftssystemen Lika-Online und Geobroker 
müssen den Vermessungsstellen vielfach noch 
weitere, meist analog vorliegende Unterlagen, 
aktuelle ALKIS-Bestandsdaten aus der Daten-
haltungskomponente (DHK) sowie die erfor-
derlichen Reservierungen von Flurstücks- und 
Punktkennzeichen durch die Katasterbehör-
den bereitgestellt werden. In Umsetzung von  
teilprojekt 9 „Konzeption und Einführung eines 
Bereitstellungsportals“ soll die Erstellung und 
Aktualisierung der Vermessungsunterlagen zu-
künftig in einem Portal mit allen erforderlichen 
und digital vorliegenden Daten (Vermessungs-
risse, Grenzniederschriften, Antragsdefinition, 
Antragsübersicht, Punktnummernreservierung, 
Flurstücksnummernreservierung, NAS-Datei) 
durch die Vermessungsstellen eigenständig, in 
einem Prozessschritt und mit der Möglichkeit 
einer Aktualisierung der Daten erfolgen kön-
nen.

Das teilprojekt 10 „Erarbeitung von Muster-
prozessen für die Übernahme in den Kataster-
behörden (bauliche Anlagen, Zerlegungen, Bo-
denordnungsverfahren, Übernahme Grundbuch, 
Bodenschätzung)“ beinhaltet die Erarbeitung 
und Definition von zukünftigen Musterabläufen 
und die Erhebung von Vergleichszahlen für die 
verschiedenen Übernahmeprozesse im Organi-
sationsablauf der Katasterbehörden. Ausgehend 
von den im Teilprojekt 4 ermittelten Werten erfolgt 
eine Wertung und Bestimmung von Vergleichs-
zahlen als Grundlage für das Teilprojekt 11.

Die Kostenerstattung mit Blick auf die kommu-
nale Katasterführung als Pflichtaufgabe zur Er-
füllung nach Weisung ist durch einen Kabinett-
beschluss bis zum Jahr 2018 festgelegt. Die 
Erstattungsbeträge sind alsdann für die Jahre 
2019 fortfolgende festzulegen. Im teilprojekt 11 
„Ermittlung von Parametern für die Kostenerstat-
tung“ werden die Arbeiten ausgehend vom beste-
henden Konzept aus dem Jahr 2008 aufgenom-
men, die erforderlichen Anpassungen ermittelt 
und eingebracht. Es sind insoweit die maßgeb-
lichen Parameter für die Aufgabe „Führung des 
Liegenschaftskatasters einschließlich Qualitäts-
verbesserung Liegenschaftskataster“ zu ermitteln.

Die Definition der Geschäftsprozesse in der AL-
KIS-EQK, deren Funktionalitäten sowie die Kom-
binierbarkeit wurden im Rahmen der Einführung 
von ALKIS durch verschiedene Pilotämter erar-
beitet und durch die Softwarehersteller imple-
mentiert. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
der Katasterbehörden in der praktischen Anwen-
dung hat sich herausgestellt, dass eine Evaluie-
rung der Geschäftsprozesse durchgeführt wer-
den sollte. Die Bündelung der Aktivität erfolgt 
bei der LGB in deren Funktion als verfahrens-
verantwortliche Stelle für ALKIS und Leitung des 
ALKIS-Beirats. Im Rahmen des teilprojekts 12 
„Evaluierung der Geschäftsprozesse in der 
EQK“ ist die Logik, die Auswahl, der Auswahl-
zeitpunkt, die Kombinierbarkeit, die Anzahl der 
Geschäftsprozesse und die Konfiguration der 
Erzeugung von Folgeprodukten zu evaluieren 
und ein Vorschlag für die Implementierung im 
Rahmen der GeoInfoDok 7.0 zu erarbeiten und 
mit den Katasterbehörden abzustimmen.

Zur gegenwärtigen Referenzversion der Geo-
InfoDok 6.0.1 liegt eine große Anzahl abschlie-
ßend bearbeiteter Revisionsanträge vor, welche 
in einer neuen GeoInfoDok 7.0 implementiert 
werden. Mit Beschluss der AdV, die GeoIn-
foDok 7.0 zur neuen Referenzversion zu er-
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klären, muss die Einführung dieser Version in 
Brandenburg vorbereitet werden. Die Einfüh-
rung zeichnet sich für das Jahr 2020 ab. Das  
teilprojekt 13 „Einführung der GeoInfoDok 7.0“ 
beinhaltet auch den Entwurf der organisatori-
schen und rechtlichen Festlegungen zur Über-
nahme der durch die LGB flächendeckend er-
fassten 3D-Gebäudedaten in ALKIS und deren 
Fortführung.

Verfahrensweisen und Berichtswesen

Die Abstimmung von Inhalt und Umfang des 
Projektes inklusive der Auswahl der Teilprojek-
te erforderte und erfordert auch weiterhin eine 
Beteiligung der LGB, der Katasterbehörden und 
des BDVI. Dies ist schon deshalb erforderlich, 
um die Erfahrungen und natürlich auch die An-
forderungen der Hauptnutzer mit einbeziehen 
zu können. Bei relevanten Fragestellungen wird 
zudem der ALKIS-Beirat  hinzugezogen. (Anm.: 
Auch dieses Gremium wird absehbar erst im 
Zuge des Abschlusses der Projektnachsorge 
seine Arbeit beenden). Inhalte und die Ziel-
stellungen der Teilprojekte wurden sukzessive 
abgestimmt und ergeben sich aus den Grob-
konzepten, die ihrerseits mit Meilensteinen un-
tersetzt sind.

Zur Aktualisierung der Projektblätter mit Infor-
mationen zum Sachstand und Zwischenergeb-
nissen ist ein Berichtswesen eingeführt wor-
den. Dies ist erforderlich, um Änderungen oder 
Abweichungen zum Grobkonzept sowie zur 

zeitlichen Umsetzung frühzeitig zu erkennen. 
Schließlich bauen mehrere Teilprojekte aufei-
nander auf, so dass Verzögerungen in einem 
Teilprojekt den Zeitplan in einem anderen Teil-
projekt stark beeinträchtigen können. So bilden 
die Ergebnisse aus Teilprojekt 4 unter anderem 
die Grundlage für die Teilprojekte 6, 7 und 8. 
Auch die Einführung der GeoInfoDok 7.0 kann 
erst nach Abschluss der Evaluierung der Ge-
schäftsprozesse in der EQK erfolgen. Das MIK 
prüft die Auswirkungen auf die ganzheitliche 
Projektplanung und entscheidet über weitere 
Veranlassungen.

Die Zwischenergebnisse sowie die Abschlussbe-
richte werden regelmäßig in den Dienstbespre-
chungen der Vermessungsverwaltung und dem 
BDVI bekanntgegeben und erörtert. Weiterhin 
sind die jeweils aktuellen Informationen auf den 
internen Informationsseiten der LGB zum ALKIS-
Optimierungsprojekt (AOS) [1] abrufbar (Abb. 8).

fazit

Die mit der Einführung von ALKIS verknüpften 
Zielstellungen treten umfassend nicht ohne 
weiteres Zutun ein. Die Einführung der techni-
schen Lösung im Jahr 2013 bildet insoweit den 
grundlegenden Baustein. Schon heute zeigen 
sich die mit der technologischen Erneuerung 
proklamierten Effekte in unterschiedlichem 
Ausmaß. Sie werden allerdings nur umfassend 
eintreten, wenn die Optimierung und Verbes-
serung der Katasterarbeit konsequent weiter 

Abb. 8: Veröffentlichung der Informationen im AOS
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verfolgt wird. Dies liegt erneut in den Händen 
aller Akteure der Vermessungsverwaltung. Mit 
ALKIS-WORKS hat die notwendige Projekt-
nachsorge einen Namen. Das „Projekt nach 
dem Projekt“ beinhaltet 13 Teilprojekte, die 
den Erfolg von ALKIS und den technologisch 
erfolgreichen Change im Jahr 2013 nachhaltig 
sichern werden.

Für jeden Projektverantwortlichen auch außer-
halb von ALKIS lässt dies beispielgebend fol-
gende Schlussfolgerungen zu:
 • Der Change endet nicht bereits mit der  

„eigentlichen“ Einführung der IT-Lösung.  
Das „Projekt nach dem Projekt“ muss glei-
chermaßen engagiert in den Fokus genom-
men werden.

 • Der technologische Change führt regelmä-
ßig nicht umfassend zu den mit ihm ver-
knüpften Zielstellungen. 
Die Einführung einer IT-Lösung ist der 
grundlegende Baustein, dem weitere Veran-
lassungen folgen müssen.

 • Der Change muss begleitet werden.  
Die Einführung einer IT-Lösung erzeugt 
„Reibungen“. Diese erfordern schon in der 
Startphase vielfältige Maßnahmen, bei 
denen insbesondere die Nutzer einbezogen 
werden müssen.

 • Der Change muss organisiert werden. 
Die Projektnachsorge ist kein Selbstläufer, 
sondern bedarf einer stringenten Organisa-
tion.

 • Der Change muss projektiert werden. 
Angestrebte Effekte werden nur umfassend 
eintreten, wenn diese auch im Rahmen der 
Projektnachsorge eine Planung und Steue-
rung erfahren.

In der Vermessungsverwaltung des Landes 
Brandenburg sichert AKLIS-WORKS den tech-
nologischen Change des Jahres 2013 langfris-
tig!

Quellen/hinweise:

[1] AOS = ALKIS-Optimierungs-und Informa-
tionssystem. Das Informationssystem der 
LGB stellt grundlegende Fachinformationen 
für die Anwender der technisch betreuten 
Programme zur Verfügung. Ein wichtiger 
Bestandteil sind die gemeldeten Probleme 
bei der EQK-Bearbeitung, ALKIS-Meldun-
gen und das Forum ALKIS. Es erfolgt die 
Information zu aktuellen Fehlersituationen 
bzw. Hinweise zur Behebung.

[2] Derzeit analysiert die eingerichtete AG zu-
nächst Ursachen, Umfang und Relevanz 
der Qualitätsmängel und der Rückgaben.

[3] Zu ALKIS-Works „Konzept zur geome-
trischen Qualitäts-Verbesserung der Lie-
genschaftskarte gemäß Punkt 3 des 
Prioritätenerlasses III im Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin, Stand Dezember 2015

Lothar Sattler
Ministerium des Innern und für Kommunales

lothar.sattler@mik.brandenburg.de

Andre Schönitz
Ministerium des Innern und für Kommunales

andre.schoenitz@mik.brandenburg.de
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Die Bodenpreise sind in den letzten Jah-
ren in ganz Deutschland stark angestie-
gen. Als mögliche ursachen werden die 
verbesserte ertragslage, das engage-
ment außerlandwirtschaftlicher Investo-
ren oder die förderung der Biogasnut-
zung diskutiert. Zur gleichen Zeit wurde 
jedoch auch der Ausbau der windener-
gienutzung im rahmen des erneuerbare 
energien gesetzes stark gefördert. Aktu-
ell ist das land Brandenburg der zweit-
größte produzent von windenergie an 
land in Deutschland. In diesem Beitrag 
untersuchen wir, inwieweit sich die för-
derung der windenergienutzung in land-
wirtschaftlichen Bodenpreisen in Bran-
denburg kapitalisiert.  

windenergie:  
preistreiber auf dem Bodenmarkt?

Dr. Matthias Ritter, Prof. Dr. Silke Hüttel

einleitung

Die Kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bo-
denmarkt in Deutschland sind in den letzten zehn 
Jahren stark angestiegen (Abb. 1): Während sie 
zwischen 2002 und 2007 im Durchschnitt noch 
um 0,90 €/m² schwankten, verdoppelten sie 
sich bis 2014 auf 1,81 €/m². In Ostdeutschland 
fiel der relative Anstieg noch deutlicher aus, die 
Kaufpreise stiegen um mehr als das Dreifache 
von ca. 0,40 €/m² auf über 1,20 €/m², in Bran-
denburg von ca. 0,30 €/m² auf über 1 €/m². 

In Westdeutschland liegen die Preise durch-
schnittlich höher; auch hier stiegen sie von etwa 
1,60 €/m² auf 2,84 €/m². In den Jahren 2014/15 
befasste sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Bodenmarktpolitik“ [1] damit, den Preisanstieg 
auf dem Bodenmarkt zu analysieren. Bekann-
te Preisdeterminanten stellen die Größe, die 
Qualität und die Lage der verkauften Stücke 
dar, die jedoch nicht den Preisanstieg erklären 
können. Als mögliche Erklärungsgrößen wurden 
in bisherigen Studien u. a. Direktzahlungen und 
Käufe durch nicht-landwirtschaftliche Investoren 
untersucht. Auch die vermehrte Biogasnutzung 
wurde bereits als Faktor diskutiert und somit die 
Auswirkung der Förderung der erneuerbaren 
Energien durch das Erneuerbare Energien Ge-
setz (EEG).

Im gleichen Zeitraum hat jedoch auch die Nut-
zung der Windenergie in Deutschland stark an 
Bedeutung gewonnen. So stieg die Zahl der 
Windkraftanlagen in Deutschland von 9 359 
im Jahr 2000 auf 24 193 im Jahr 2014, wäh-
rend sich die kumulierte installierte Leistung 
im gleichen Zeitraum sogar von 6 095 MW auf  
36 861 MW versechsfacht hat. Den entschei-
denden Anreiz für diese Entwicklung stellt das 
EEG dar, das Energien aus erneuerbaren Quel-
len insbesondere durch feste Einspeisevergü-
tungen fördert. Diese lagen für die Windenergie 
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an Land 2015 bei 8,9 ct/kWh (Anfangsvergü-
tung) bzw. 4,95 ct/kWh (Grundvergütung).

Bei der Biogasgewinnung sind Landwirte durch 
den Anbau der Biomasse direkt beteiligt, bei der 
Windenergienutzung stellen sie jedoch in der 
Regel nur die benötigten Flächen gegen Pacht-
zahlungen zur Verfügung. Die Flächen untertei-
len sich in Standflächen (für die Windkraftanlage 
und Zufahrtswege, 200 – 400 m² für eine typi-
sche Anlage), die Abstandsfläche (ca. 2,5 ha) 
und Ausgleichsflächen (ca. 1,4 ha), die nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz den Eingriff in 
die Natur kompensieren. Die üblichen Pacht-
zahlungen liegen bei 5 – 10 % der Einnahmen 
der Windkraftanlage, was sich je nach Standort 
schnell auf einige Tausend Euro pro Hektar be-
laufen kann. Ein Vergleich mit den durchschnitt-
lichen Pachtpreisen für landwirtschaftliche Nutz-
flächen in Deutschland von 250,- € pro Hektar 
zeigt, dass die Verpachtung an Windkraftanla-
gen eine lukrative Einnahmequelle darstellt. 

Mit Blick auf die Preissteigerungen auf dem 
landwirtschaftlichen Bodenmarkt in den letzten 
Jahren stellt sich die Frage, inwieweit der Bau 
von Windkraftanlagen und somit die Förderung 
der Windenergie einen Einfluss auf den lokalen 
und regionalen Bodenmarkt hat. Einerseits ist 
es möglich, dass Preiseffekte ausschließlich bei 
den Flächen auftreten, die für die Windkraftan-
lage benötigt werden, und umliegende Grund-
stücke nicht betroffen sind. Andererseits kann 
allein die Erwartung, dass benachbarte Flächen 
zukünftig ebenfalls zur Windenergiegewinnung 

verwendet werden könnten, deren Wert erhö-
hen. Außerdem führt der Bau von Windkraftan-
lagen zu einer Verknappung der gehandelten 
Flächen auf dem Bodenmarkt, was zu einem zu-
sätzlichen Anstieg der Marktpreise führen kann. 

In unserem Forschungsartikel „Der Einfluss von 
Windkraftanlagen auf landwirtschaftliche Bo-
denpreise“ [2] gehen wir der Frage nach, wie 
dieser Effekt anhand von Daten für Brandenburg 
gemessen werden kann und welchen Umfang 
er tatsächlich aufweist. Die Untersuchung der 
Auswirkungen der Windenergienutzung auf die 
Bodenpreise spielt vor dem Hintergrund stark 
gestiegener Bodenpreise – insbesondere in den 
neuen Bundesländern – eine wichtige Rolle. 

untersuchungsregion Brandenburg

Das Land Brandenburg ist als Untersuchungs-
region prädestiniert für diese Fragestellung, da 
sowohl der Preisanstieg auf dem Bodenmarkt 
als auch der Ausbau der Windenergie hier sehr 
präsent sind. Mit einer Gesamtleistung von 
5 500 MW liegt Brandenburg bei der Windener-
gieerzeugung hinter Niedersachsen (8 237 MW) 
bundesweit auf dem zweiten Platz. Die Zahl der 
installierten Windkraftanlagen in Brandenburg 
hat sich dabei seit dem Inkrafttreten des EEG im 
Jahr 2000 von 617 (2000) auf 3 319 (2014) um 
den Faktor fünf erhöht (Abb. 2). Durch immer 
größere Kapazitäten erhöhte sich die installierte 
Leistung im gleichen Zeitraum sogar auf mehr 
als das Zwölffache, von 442 MW auf 5 457 MW. 
Die Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstü-

Abb. 1: Entwicklung der durchschnittlichen Kaufwerte landwirtschaftlicher Flächen in (Ost-/West-) Deutschland und Bran-
denburg; Daten: Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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Abb. 2: Vergleich der durchschnittlichen Kaufwerte landwirtschaftlicher Flächen in 

Brandenburg mit der Gesamtzahl der installierten Windkraftanlagen in Brandenburg; Daten: 

Amt für Statistik Berlin–Brandenburg, Agentur für Erneuerbare Energien 
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cke in Brandenburg schwankten zwischen den 
Jahren 2000 und 2007 um 0,27 €/m². In den Fol-
gejahren stieg dieser Wert dann stark an und 
erreichte 1,02 €/m² im Jahr 2014, also beinahe 
das Vierfache des Ausgangswertes. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in 
Brandenburg soll in der Zukunft noch verstärkt 
werden: Die „Energiestrategie 2030 des Lan-
des Brandenburg“ [3] sieht vor, den Anteil der 
erneuerbaren Energien am Primär-Energie-
verbrauch von 17,7 % (2011) auf 32 % (2030) 
zu erhöhen und die installierte Windenergie-
leistung von 5 457 MW (2014) auf 10 500 MW 
(2030) fast zu verdoppeln, wofür etwa 2 % der 
Landesfläche als Eignungsgebiete für Windnut-
zung ausgeschrieben werden sollen. Heute ist 
dieses Potenzial durch die bereits installierten 
Windkraftanlagen noch nicht einmal zur Hälfte 
ausgenutzt, so dass sich der Flächenbedarf bis 
2030 noch mehr als verdoppeln könnte. 

Um das Konfliktpotenzial mit Anwohnern und 
Gemeinden zu verringern, erfolgt die räumliche 
Steuerung der Windenergienutzung in Branden-
burg anhand von Regionalplänen, in denen Wind-
eignungsgebiete deklariert werden. Außerhalb 
dieser Zonen ist der Bau von Windkraftanlagen 
praktisch ausgeschlossen. Allerdings werden die 
Regionalpläne regelmäßig juristisch angefochten, 
so dass momentan gültige Regionalpläne nur 
für die Regionen Uckermark-Barnim (seit 2001, 
Windenergie-Eignungsfläche rund 6 790 ha), Prig- 
nitz-Oberhavel (seit 2003, rund 11 480 ha) und 
Oderland-Spree (seit 2004, rund 4 040 ha) vorlie-

gen. Die Pläne für Lausitz-Spreewald und Havel-
land-Fläming wurden 2007 bzw. 2010 für ungültig 
erklärt. In allen fünf Regionen sind neue Regio-
nalpläne in Vorbereitung [4]. Den rechtskräftigen 
Plänen gehen umfangreiche Diskussionen und 
juristische Auseinandersetzungen voraus, so 
dass der Zeitpunkt, zu dem ein Stück Land als 
Eignungsgebiet in Betracht gezogen wird und da-
mit erwartungsgemäß einer deutlichen Wertstei-
gerung unterliegt, nicht messbar ist. 

In unserem Forschungsartikel untersuchen wir 
die Hypothese, dass die Windenergienutzung zu 
höheren Preisen auf dem Kaufmarkt für landwirt-
schaftliche Flächen führt. Auch wenn Windpark-
betreiber die benötigten Flächen in der Regel 
pachten statt kaufen, gehen wir davon aus, dass 
ein möglicher Effekt auch auf dem Kaufmarkt 
spürbar wäre: Die Möglichkeit, hohe Pachtzah-
lungen von Windparkbetreibern zu erhalten, er-
höhen den Wert und damit den Kaufpreis der 
Flächen. Außerdem besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen Pacht- und Kaufmarkt, so 
dass sie sich gegenseitig beeinflussen.

Daten und Vorgehensweise

Die Datengrundlage unserer Studie bilden die 
Kaufpreissammlungen 2000 – 2010 des Oberen 
Gutachterausschusses im Land Brandenburg [5]. 
Sie bestehen aus 15 473 beobachteten Käufen 
von Ackerland in den 14 Kreisen Brandenburgs 
ohne die kreisfreien Städte. Zu jedem Kauf lie-
gen Daten über den Kaufpreis, die Größe und 
Qualität des verkauften Stückes, sowie die Ge-

Abb. 2: Vergleich der durchschnittlichen Kaufwerte landwirtschaftlicher Flächen in Brandenburg mit der Gesamtzahl der 
installierten Windkraftanlagen in Brandenburg; Daten: Amt für Statistik Berlin–Brandenburg, Agentur für Erneuerbare 
Energien
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Abb. 3: Durchschnittliche Kaufwerte für Ackerland 2000 – 2010 und Anzahl von Windkraftanlagen 2014 (oben) sowie 
durchschnittliche Bodenqualität (unten) nach Gemeinden im Land Brandenburg
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meinde, in der der Kauf getätigt wurde, vor. Nach 
einer Bereinigung der Daten stehen uns für die 
Analyse schließlich 14 456 Beobachtungen zur 
Verfügung. Der durchschnittliche Kaufpreis im 
Beobachtungszeitraum liegt bei 0,29 €/m² und 
schwankt zwischen 0,07 € und 0,81 €. Die Größe 
der verkauften Stücke liegt im Mittel bei 4,08 ha 
und die Bodenqualität bei 32 Bodenpunkten. 

Für die Windenergienutzung liegen uns Daten 
über die genaue Lage und den Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme aller Windkraftanlagen Bran-
denburgs vor (Stand Juli 2014), abgerufen aus 
der Datenbank „The Wind Power“. Um diese 
Information mit den Kaufpreisen in Verbindung 
zu setzen, ermitteln wir für jede Gemeinde und 
jedes Jahr die Zahl der Windkraftanlagen.

Einen ersten Eindruck des Zusammenhangs 
zwischen Windenergie und Bodenpreisen ver-
mittelt Abbildung 3 (oben). Dort sind die durch-
schnittlichen Kaufpreise unseres Datensatzes 
für jede Gemeinde in Brandenburg dargestellt, 
zusammen mit der Zahl der bis 2014 errichteten 
Windkraftanlagen. Man kann deutlich erkennen, 
dass in Gemeinden mit durchschnittlich höheren 
Preisen im Nordosten (Uckermark) und Nord-
westen (Prignitz) mehr Turbinen installiert sind, 
wohingegen die Preise und die Turbinenzahl im 
Süden generell niedriger ausfallen. Allerdings ist 
in der Uckermark die Bodenqualität generell hö-
her als im Süden Brandenburgs (Abb. 3 unten), 
was ebenfalls preiswirksam ist und die räumli-
che Differenzierung mit erklärt. 

Um den Effekt der Windenergie zu quantifizie-
ren, ist also eine weitergehende Analyse not-
wendig, die andere Faktoren mitberücksichtigt, 
so dass die Messung nicht verzerrt ist. Für die-
sen Zweck führen wir eine hedonische Preis-
analyse durch, bei der der Kaufpreis als Summe 
der preisbestimmenden Einflussgrößen model-
liert wird. In unserem Fall wird der Quadratme-
terpreis beeinflusst von der Fläche und Qualität 
des verkauften Stückes, von regionalen Fakto-
ren, dem Jahr des Verkaufs sowie den Effekten 
der Windenergie [6]. Als regionale Faktoren be-
trachten wir den Landkreis, in dem sich die ver-
kaufte Fläche befindet, die Lage im Berliner Um-
land, für das wir aufgrund der Ausdehnung der 
Stadtfläche höhere Preise erwarten sowie den 
regionalen Durchschnittspreis des Vorjahres. 
Dieser soll erfassen, dass die aktuelle regionale 
Preisentwicklung veröffentlicht wird, sich unter 
den Landwirten herumspricht und bei zukünfti-
gen Preisverhandlungen als Basis dient. 

Bei der Berücksichtigung des Effekts der Wind-
energie betrachten wir einen statischen und 
einen dynamischen Effekt, nämlich zum einen 
den aktuellen Bestand an Windkraftanlagen in 
einer Gemeinde, zum anderen die zukünftige 
Entwicklung, also den Zubau von Windkraftan-
lagen in einer Gemeinde. 

Die Variable „Bestand“ beschreibt die Zahl der 
zum Zeitpunkt des Kaufs bereits in einer Gemein-
de bestehenden Windkraftanlagen. Diese Zahl 
ist zum einen ein Maß für die generelle Eignung 
der Gemeinde in Hinblick auf die Windenergie-
nutzung; zum anderen kommt es häufig vor, dass 
bestehende Windparks erweitert werden. Beides 
kann Auswirkungen auf den Bodenpreis in der 
Umgebung haben, da ein zusätzlicher Flächen-
bedarf für Windkraftanlagen zu erwarten ist. Da 
der Effekt einer bestimmten Anzahl von Turbinen 
unterschiedlich ausfällt, je nachdem wie groß die 
Gemeinde ist, normieren wir die Turbinenzahl 
auf die durchschnittliche Gemeindegröße. Die 
größte Anzahl an Turbinen befindet sich in der 
Gemeinde Karstädt/Prignitz (132, um Gemeinde-
größen bereinigt 87), der Mittelwert der Variable 
„Bestand“ beträgt 6,55 Turbinen.  

Die Variable „Zubau“ betrachtet die Anzahl von 
Windkraftanlagen, die sich momentan im Bau 
oder in der Planung befinden. Einige Jahre vor 
Inbetriebnahme müssen die benötigten Flächen 
beschafft werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Windparkplaner dann direkte Konkurrenten der 
Landwirte auf dem Bodenmarkt und die verstärk-
te Nachfrage kann zu einem Preisanstieg führen. 
Leider ist uns der Zeitpunkt des Planungsbeginns 
und des Flächenerwerbs nicht genau bekannt. 
Stattdessen verwenden wir als zweite Windener-
gie-Variable den Zubau an Windkraftanlagen in-
nerhalb einer Gemeinde in den vier Jahren nach 
Kauf einer Fläche. Man kann davon ausgehen, 
dass etwa vier Jahre vor Inbetriebnahme der 
Turbine die benötigten Flächen beschafft wer-
den. Zudem zeigte ein Vergleich verschiedener 
Zeiträume, dass diese Länge die höchste Aussa-
gekraft besitzt. Der maximale Zubau beträgt im 
betrachteten Zeitraum 64 Turbinen (Karstädt/Pri-
gnitz 2003 – 2007), der um die Gemeindegrößen 
bereinigte Mittelwert liegt bei 2,16 Turbinen.

ergebnisse

Mithilfe des Kleine-Quadrate-Schätzers quanti-
fizieren wir den Einfluss der Variablen auf den 
Kaufpreis (in €/m2) (N=14 456 Beobachtungen). 
Relevant sind dabei die Fragen, ob die Variable 
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überhaupt einen Einfluss ausübt (d. h. signifi-
kant ist) sowie die Richtung und die Stärke des  
Effektes, angegeben durch den Schätzkoeffizi-
enten. 

Erwartungsgemäß haben Losattribute wie Qua-
lität und Größe einen signifikanten positiven 
Einfluss auf den Quadratmeterpreis: Die Boden-
qualität hat einen signifikanten positiven Effekt, 
der Kaufpreis steigt mit höherer Ackerzahl [7]. 
Der Preisaufschlag für einen weiteren Boden-
punkt schwankt hier in Abhängigkeit der bereits 
bestehenden Ackerzahl zwischen 0,3 % und 
1,2 % des Kaufpreises. Auffällig ist, dass die 
Preise für kleine Stücke besonders hoch ausfal-
len, für mittlere Größen jedoch niedriger liegen 
und dann mit steigender Größe wieder anstei-
gen. Dies lässt sich mit einer Sonderrolle von 
kleineren Stücken erklären, bei denen andere 
Faktoren wie die Zugehörigkeit zu bereits vor-
handenen Flächen aus Sicht des Erwerbenden 
zusätzlich eine Rolle spielen. Die regionalen Va-
riablen erweisen sich ebenfalls als signifikant: 
Insbesondere der regionale Durchschnittspreis 
des Vorjahres hat einen positiven Effekt. Steigt 
der Preis in der Region, so geht dies mit einem 
steigenden Preis im Folgejahr einher. Außerdem 
lassen sich strukturelle Unterschiede zwischen 
den Landkreisen erkennen, ausgedrückt durch 
signifikante Dummy-Variablen. Die höchsten 
Durchschnittspreise – alle anderen Faktoren 
berücksichtigt – finden sich in der Uckermark. 
Zudem erhöht bereits die Lage im Umland von 
Berlin („Speckgürtel“) den Preis um durch-
schnittlich 25 %. Die zeitlichen Variablen spie-
len insbesondere in den Jahren ab 2007 eine 
wichtige Rolle, was den allgemeinen Trend zu 
steigenden Preisen widerspiegelt (Abb. 2). 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Auswir-
kungen der Windenergie, die mittels zwei Vari-
ablen gemessen wurden und einen signifikant 
positiven Einfluss auf die Kaufpreise haben. 
Demnach führen eine steigende Turbinenzahl 
in einer Gemeinde sowie der Bau weiterer Tur-
binen zu steigenden Bodenpreisen. Die Effekte 
unterscheiden sich, je nachdem wie viele Tur-
binen sich bereits in einer Gemeinde (im Bau) 
befinden. Im Durchschnitt führt eine weitere 
Turbine im Bestand zu 0,23 % höheren Preisen, 
eine weitere im Bau zu einer durchschnittlichen 
Steigerung von 0,43 %. 

Diese Werte klingen erst einmal moderat, aller-
dings bestehen Windparks aus einer Vielzahl 
von Turbinen, so dass sich die Effekte der ein-

zelnen Turbinen in einer Gemeinde aufsummie-
ren. Deutlich wird das, wenn man den gesamten 
Effekt der Windenergie berücksichtigt: Hierfür 
beschränken wir uns auf die Kauffälle, die in Ge-
meinden mit Windenergienutzung liegen (8,981 
Beobachtungen, ca. 62 %), und berechnen, in-
wieweit die Preise insgesamt durch die Wind-
energie angestiegen sind. Demnach führte der 
Bestand zu einer Erhöhung der Kaufpreise von 
3,29 %, der Zubau zu 1,56 % höheren Preisen. 
Insgesamt hat die Windenergienutzung in Ge-
meinden mit Windenergie somit zu einer Erhö-
hung der Preise um fast 5 % geführt, verglichen 
mit dem hypothetischen Fall, dass in diesen 
Gemeinden keinerlei Turbinen vorhanden oder 
im Bau wären. Eine räumliche Unterscheidung 
dieses Effektes ist in Abbildung 4 zu sehen. Be-
sonders stark ausgeprägt ist der Gesamteffekt 
in den Landkreisen Havelland und Prignitz mit 
Preissteigerungen von 6,87 % bzw. 6,33 %. In  
Oberhavel hingegen fällt der Effekt mit 2,79 % 
am niedrigsten aus. Natürlich hängen diese 
Zahlen im Wesentlichen von der Anzahl der 
Turbinen je Landkreis ab, die für das Jahr 2014 
ebenfalls in Abbildung 4 zu finden sind. 

fazit

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Auswir-
kungen der Windenergienutzung auf die Kauf-

Abb. 4: Räumliche Verteilung des Effekts der Windenergie-
nutzung auf die Bodenpreise und Turbinenzahl 2014 in den 
Landkreisen Brandenburgs
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preise von landwirtschaftlichen Flächen im 
Land Brandenburg. Ein Datensatz von 14 456 
Kauffällen aus den Jahren 2000 – 2010 wur-
de im Hinblick auf Windenergie-Effekte unter-
sucht, wobei andere Einflussgrößen wie Lage, 
Größe und Qualität der Flächen kontrolliert 
wurden. Es zeigt sich, dass sowohl der Bestand 
als auch der Zubau von Windkraftanlagen ei-
nen preissteigernden Effekt haben. Wenn man 
nur Gemeinden betrachtet, die Windenergie 
nutzen, liegen die Preise dort im Schnitt knapp 
5 % höher, verglichen mit dem hypothetischen 
Fall des Verzichts auf jegliche Windenergienut-
zung. 

Eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation der 
Ergebnisse ist angebracht. Ein Schwachpunkt 
ist die begrenzte Datenverfügbarkeit, weshalb 
die direkten Effekte von Windkraftanlagen auf 
die umliegenden Flächen nur auf Gemeinde-
ebene untersucht werden können. Außerdem 
lässt sich der genaue Zeitpunkt des Effekts der 
Landumwidmung zu Windeignungsgebieten 
nicht feststellen, weshalb wir ihn mit unserem 
Ansatz abbilden müssen. Grundsätzlich ist es 
bei hedonischen Preisanalysen möglich, dass 
entscheidende Preisdeterminanten vernachläs-
sigt wurden, was zu einer Verzerrung der Ergeb-
nisse führen kann.  

Jedoch macht es zuversichtlich, dass die von 
uns bestimmte Größenordnung sich mit den 
Werten deckt, die Henning et al. [8] mit einem 
anderen Ansatz für den Einfluss der Windener-
gie in Schleswig-Holstein ermitteln. Somit ist ein 
Einfluss der Windenergie auf Bodenpreise nicht 
von der Hand zu weisen. Er erklärt zwar nicht 
den eingangs formulierten, dramatischen Preis-
anstieg auf dem Bodenmarkt, er trägt aber dazu 
bei und verstärkt ihn. 
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Mitteilungen
eugh bestätigt: Die topographische Karte ist 
eine Datenbank
Die Europäische Gemeinschaft hat 1996 mit der 
EG-Datenbankrichtlinie [1] zwei neue Schutzge-
genstände im Bereich des geistigen Eigentums 
definiert: Die Datenbank, die dem Urheberrecht 
unterliegt, und ihren Inhalt (die Daten), für den 
die Richtlinie ein eigenes Schutzrecht definiert. 
Bei der Umsetzung in deutsches Recht [2] wird 
für die Datenbank der Begriff „Datenbankwerk“ 
verwendet. Der Begriff fügt sich gut ins deutsche 
Recht ein, denn das deutsche Urheberrecht 
nennt jeden Gegenstand geistigen Eigentums, 
der dem Urheberrecht unterliegt, ein Werk. Für 
den Inhalt der Datenbank wird im deutschen 
Recht dagegen der Begriff „Datenbank“ ver-
wendet, was erhöhte Aufmerksamkeit erfordert, 
will man Missverständnisse vermeiden. Für die 
Datenbank ist im deutschen Recht ein eigenes, 
dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht, der 
„Schutz des Datenbankherstellers“ installiert 
worden (§§ 87a bis 87e UrhG). 

Seit es den Schutz des Datenbankherstellers 
gibt, ist in Deutschland diskutiert worden, ob die 
topographischen Karten diesem Schutz unter-
liegen. Die Vermessungsverwaltungen haben 
schon früh diesen Schutz bejaht, während ihn 
Teile der gewerblichen Kartographie verneinen. 
Die Frage ist nun in einem Rechtsstreit, der bis 
zum Europäischen Gerichtshof durchgefoch-
ten wurde, höchstrichterlich zu Gunsten des 
Rechtsschutzes für die topographische Karte 
entschieden worden (EuGH C-490-14). 

Dass die gedruckte topographische Karte dem 
Urheberrecht unterliegt, ist schon seit Langem 
höchstrichterlich entschieden. Dem Urheber-
recht unterliegt aber – vereinfacht gesagt – le-
diglich die Gestaltung der Karte, nicht der sach-
liche Inhalt, also die topographische Information 
als solche. Diese Lücke schließt der Schutz des 
Datenbankherstellers. 

In dem vorliegenden Fall hat ein privater Ver-
lag Karteninhalt aus der topographischen Karte 
TK50 des Landes Bayern digitalisiert und für ei-
nen Fahrradatlas verwendet, ohne eine Lizenz 

einzuholen. Dagegen hat das Land Bayern, ge-
stützt auf den Schutz des Datenbankherstellers, 
geklagt. Das Landgericht München I hat die Da-
tenbankeigenschaft der topographischen Karte 
bejaht, das OLG hat sie verneint. Der BGH hat 
vor einer eigenen Entscheidung eine Einzelfra-
ge dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Die 
Frage lautet mit einfachen Worten: Sind die to-
pographischen Informationen als unabhängige 
Elemente einer Datenbank anzusehen, auch 
wenn sie beim Herauslösen aus der Datenbank 
an Wert verlieren? Der EuGH sieht sie mit Blick 
auf die Tatsache, dass sie hinreichend Informati-
onswert behalten, um in einer neuen Karte, hier 
dem Fahrradatlas, dem Kartenleser zu nutzen, 
die Unabhängigkeit der Elemente als gegeben 
an. Mit der Beantwortung dieser letzten noch 
offenen Frage ist die Datenbankeigenschaft  
der topographischen Karte höchstrichterlich ge-
klärt. 
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Das neue Bodenrichtwert-portal  
BorIs land Brandenburg
Die sich wandelnden technischen Möglichkei-
ten sind eine Herausforderung und eine Chance 
für jede dienstleistungsorientierte Verwaltung. 
Die Bürger fordern von der Verwaltung, ihre 
Dienstleistungen in hoher Qualität zu erbringen. 
In den letzten Jahren wird zudem eine verbes-
serte Zugänglichkeit zu den Daten der Verwal-
tungen immer stärker gefordert. Ursprünglich 
stand dabei die Forderung nach Transparenz 
des Regierungshandelns im Vordergrund. Im 
Kontext von Open Government/Open Data wird 
verstärkt auch der Zugang zu Geobasisdaten 
und Fachdaten diskutiert und in den Bundeslän-
dern unterschiedlich umgesetzt. Open Data be-
deutet freie Zugänglichkeit zu Daten, nicht aber 
zwingend kostenfreie Bereitstellung aller Daten. 
Im Land Brandenburg haben die Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte und die LGB 
(Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandenburg) bereits 2010 begonnen, Boden-
richtwerte online im Brandenburgviewer kosten-
frei zur Ansicht bereitzustellen.

Seit dem 18.01.2016 ist das neue Internetan-
gebot BORIS Land Brandenburg freigeschaltet. 
Was auf den ersten Blick als kleiner Schritt für 
die Menschheit gesehen werden kann, ist ein 

großer (Fort-)Schritt des Services der Gutach-
terausschüsse für die Bürger, Wirtschaft und 
Verwaltung.

Die Bezeichnung BORIS geht auf eine Initiati-
ve der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV) zurück, in deren Rahmen 
das Vernetzte Bodenrichtwertinformationssys-
tem (VBORIS) entwickelt worden ist. Seitdem 
werden Bodenrichtwerte über das Gemein-
schaftsportal www.gutachterausschuesse-on-
line.de bereitgestellt; die Nutzer werden dabei 
jeweils auf die Bodenrichtwertinformationssys-
teme (BORIS) der Bundesländer verlinkt. Das 
Bodenrichtwertportal BORIS Land Brandenburg 
wird von der LGB betrieben und ist, anders als 
die Bodenrichtwerte im Brandenburgviewer, 
das amtliche Internetangebot der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte im Land Bran-
denburg. Das Bodenrichtwert-Portal bietet die 
Einsichtnahme und für registrierte Nutzer auch 
den Download von digitalen Bodenrichtwertinfor-
mationen ab dem Stichtag 01.01.2010 an. Das 
neue Bodenrichtwertportal löst damit den Bran-
denburgviewer als Informationsmedium für die 
Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse ab. 

Abb.: Bildschirmansicht des Bodenrichtwertinformationssystems „BORIS Land Brandenburg“
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Der Aufbau und das Layout entsprechen dem 
von BORIS Berlin, dem Bodenrichtwertportal des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte in 
Berlin. Damit wird sich an den Bedürfnissen der 
Bürger als auch an denen professioneller Nut-
zer orientiert, die eine anwenderfreundliche ein-
heitliche Recherchemöglichkeit auf dem Grund-
stücksmarkt im gemeinsamen Wirtschaftsraum 
Berlin-Brandenburg wünschen. 

Mit der Präsentation in einem eigenen Portal 
werden die Bodenrichtwerte in BORIS Land 
Brandenburg erstmalig in ihrer vollständigen 
„amtlichen“ Form im Internet dargestellt. Die An-
wender können jetzt auf die stichtagsbezogenen 
Bodenrichtwerte mit der dazugehörigen Basis-
karte zugreifen und die Möglichkeit der Selekti-
on nach der Adresse und der Katasterbezeich-
nung oder über einen Sachdatenfilter nutzen. 
Neben der traditionellen Bruchstrichdarstellung 
des Bodenrichtwertes auf der Basiskarte zeigt 
eine tabellarische Übersicht unverschlüsselt 
die Informationen zu den wertbeeinflussenden 

Merkmalen an. Vorhandene Umrechnungsko-
effizienten zum Bodenrichtwert werden den 
registrierten Nutzern beim PDF-Download des 
ausgewählten Bodenrichtwertes ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. Mit der Freigabe des Bo-
denrichtwert-Portals erteilen die Gutachteraus-
schüsse die schriftliche Bodenrichtwertauskunft 
landeseinheitlich ausschließlich als PDF-Down-
load aus BORIS Land Brandenburg.

Über die Adresse www.boris-brandenburg.
de können die Bodenrichtwertinformationen 
für jedermann entgeltfrei eingesehen werden. 
Registrierte Nutzer können die Bodenricht-
wertinformationen im PDF-Format gegen eine 
Jahresgebühr von 290,- Euro abrufen. Wei-
tergehende Informationen sind im Informa-
tionsblatt BORIS Land Brandenburg auf der 
Homepage der Gutachterausschüsse unter  
www.gutachterausschuss-bb.de zu finden.

(Steffen Dubiel, MIK)

Kundentag der lgB
Der Austausch mit und zwischen den Nutzern 
von amtlichen Geoinformationen ist ein wichti-
ges Element der Kundenberatung und Kunden-
bindung. Neben der Präsentation von Trends, 
Neuerungen und Produktweiterentwicklungen 
aus der Vermessungsverwaltung ist der Kun-
dentag der LGB vor allem auch ein Forum für 
Sie – die Kunden. Auch der nunmehr fünfte Kun-
dentag am 20.11.2015 lockte mit abwechslungs-
reichem Programm mehr als 100 Teilnehmer, 
vor allem aus den verschiedenen Bereichen 
der Landes- und Kommunalverwaltung sowie 
Unternehmen, die in Brandenburg aktiv bzw. 
ansässig sind. Die große Resonanz bestätigte 
den Bedarf an diesem Forum und das gewählte 
Format. Denn nicht nur die LGB trägt zu aktu-
ellen Produkten und Anwendungen aus ihrem 
Portfolio vor. Vor allem die Kunden bekommen 
die Gelegenheit, ihre Geodatennutzungen vor-
zustellen, vielfältige Anregungen zu geben und 
mit anderen Anwendern zu diskutieren.

Als langjährige Geodatennutzer sprachen auf 
dem vergangenen Kundentag Herr Walter von 
der Firma ENERTRAG, einem Energieunter-
nehmen, das Strom ausschließlich aus erneu-
erbaren Quellen produziert; Herr Ahrndt vom 
Landesbetrieb Forst, der die Daten und Dienste 

der LGB nutzt und in seine Anwendungen ein-
bindet sowie Herr Böckmann vom Kommunalen 
Anwenderzentrum (KAZ) beim ZIT-BB, der den 
Maerker Brandenburg vorstellte.

Großen Zuspruchs erfreuten sich auch die Live-
Präsentationen an den Expertentischen, an 
denen in den Pausen und zum Veranstaltungs-
ausklang der Brandenburgviewer Plus und der 
Geomaerker erstmalig online vorgestellt wur-
den. In dem Ausblick wurden die Erweiterungen 
der „Plus“-Variante gegenüber der derzeit online 
zugänglichen „Basis“-Version des Brandenburg-
viewers präsentiert. Mit dem Geomaerker sollen 
künftig Hinweise von Bürgern zu Abweichungen 
zwischen Karte und Örtlichkeit online struktu-
riert erfasst und unmittelbar weiterverarbeitet 
werden.

Im November 2016 wird die LGB diese bewähr-
te Plattform für Kundengespräche wieder anbie-
ten.

(Martina Braune, LGB)
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Vierte sitzung der ständigen Deutsch- 
polnischen grenzkommission

Abb. 1: Frau Surmacz und Herr Weinberger unterzeichnen 
die Protokolle

Abb. 2: Bewertung der Musterblätter der Ortophotokarten von charakteristischen Grenzabschnitten

Mit dem Inkrafttreten des am 16. September 
2004 in Warschau unterzeichneten Vertrags 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Polen über die Vermarkung und 
Instandhaltung der gemeinsamen Grenze auf 
den Festlandabschnitten sowie den Grenzge-
wässern und die Einsetzung einer Ständigen 
Deutsch-Polnischen Grenzkommission wurden 
die Grundlagen für die Arbeiten an der Deutsch-
Polnischen Grenze geschaffen. Herr Rothber-
ger hatte hierzu bereits ausführlich in seinem 
Beitrag in Heft 2/2014 Vermessung Branden-
burg berichtet. Vom 23. bis 26. Februar 2016 
wurde in Dresden die 4. Sitzung der Ständigen 
Deutsch-Polnischen Grenzkommission abge-
halten. Während in den ersten Sitzungen neben 
dem gegenseitigen Kennenlernen die Fragen 
zur Zusammenarbeit und Erarbeitung von Richt-
linien für die Überprüfung der Grenze und deren 
Markierung im Fokus standen, ist mittlerweile 
hier eine gewisse Routine erreicht. Die Verstän-
digung mittels zweier Dolmetscher sowie die 
Bewertung und Zustimmung zu den Baumaß-
nahmen verläuft inzwischen gut. Dennoch ist es 
nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der bei-
den Sprachen eine Verständigung zu fachlichen 

Themen erschwert wird, da manchmal eine 1:1 
Übersetzung nicht möglich ist.

Schwerpunkte der 4. Sitzung waren Fragestel-
lungen zur Grenze an den Gewässerläufen. Im 
Gegensatz zu der unveränderlichen Grenze auf 
den Festlandabschnitten deckt sich die Grenze 
auf den Gewässerabschnitten mit den natürlichen 
Veränderungen der Neiße und der Oder (Artikel 3 
des o. g. Vertrages). Um die Mittellinie der Nei-
ße (nicht schiffbares Gewässer) bzw. des Tal-
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potsdam

Berlin

NORD

WEST

SÜD

BER

Gewerbe und LoGistik im berLiner umLand

Südlicher und südöstlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur in Groß beeren, ludwigsfelde und schönefeld)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug 3,50 – 4,50 4,50 – 5,00
Bestand 2,50 – 4,00 3,50 – 4,50

Wert  (€/m² nutzfläche) 300 – 400 750 – 975

Nördlicher und östlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur vereinzelt, schwerpunkt in oranienburg und Velten)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug k. a. k. a.
Bestand 2,00 – 3,75 k. a.

Wert  (€/m² nutzfläche) 250 – 400 k. a.

L i e g e N S c h a f t S z i N S S ä t z e
Bei der  anzahl der vorliegenden transaktionsdaten ist eine  
räumliche differenzierung der liegenschaften nicht ableitbar.
Kauffälle von logistikanlagen nur in Großbeeren, ludwigsfelde, 
Wustermark und Brieselang.

Gewerbehallen logistikanlagen

Baujahr  
ab 2000

k. a. ø 5,5 %
(4,75 – 6,00 %)

Baujahr  
bis 2005

ø 7,25 %
(6,00 – 8,00 %)

k. a.

Westlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur in Wuster mark und Brieselang)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug k. a. 4,25 – 4,75
Bestand 2,25 – 4,00 3,25 – 4,25

Wert  (€/m² nutzfläche) 300 – 400 600 – 850

logistikschwerpunkte  
im Berliner Umland

©  werLinG + schLeef immobiliensachverständige Virchowstraße 3 • 14482 Potsdam •  telefon (03 31) 2 43 70 49 - 0 •  www.werling-schleef.de Grafikdesign: carsten wittig

Abb.: Marktdaten zum Berliner Umland 

wegs der Oder (schiffbares Gewässer) bestim-
men zu können, sind detaillierte Vermessungen 
in Form von Profilmessungen und Flächenpei-
lungen oder auch der Uferlinien erforderlich. 
Die Hinzuziehung von Experten der Wasserwirt-
schaft der Vertragsparteien war unter anderem 
erforderlich, um die natürlichen Veränderungen 
(Sandbänke, Geschiebeanlandungen) sowie 
die Instandhaltungsmaßnahmen an Gewässer-
bauwerken und deren Auswirkungen auf die 
Mittellinie bzw. den Talweg bewerten zu kön-
nen. Die deutsche Delegation wurde hier von 
Kolleginnen des Wasser- und Schifffahrtsamtes 
Eberswalde unterstützt. Da sich insbesondere 
der Talweg der Oder regelmäßig in Abhängig-
keit von Sedimentab- und -anlagerungen verän-
dert, bleibt die Bestimmung der Grenze in den 
Gewässerläufen weiterhin eine Momentaufnah-
me zum Zeitpunkt der Messung und entspricht 
damit den Regelungen des internationalen Ge-
wässerrechts. Für eine andere Festlegung der 
Grenze müsste der Vertrag geändert werden, 
hierzu ist die Grenzkommission jedoch nicht be-
rechtigt.

Die wichtigsten Festlegungen der 4. Sitzung 
wurden in einem Protokoll in zwei Urschriften 
festgeschrieben, jeweils in deutscher und pol-
nischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maßen verbindlich sind. Hier wurden unter 

anderem die weiteren Verfahrensweisen der 
Bestimmung der Grenzen in den Gewässer-
läufen festgelegt. Für die Lausitzer Neiße mit  
194,1 km und die Oder mit 181,6 km ist das der 
längste Grenzabschnitt. Weiterhin wurden die 
Unterhaltungsmaßnahmen an den Grenzein-
richtungen sowie die Bewertung der Baumaß-
nahmen protokolliert.

(Andre Schönitz, MIK)

Abb. 3: Bewertung der Ergebnisse der Talwegsbestimmung der Oder
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liegenschaftszinssätze für gewerbe- und  
logistikhallen im Berliner umland
Das Sachverständigenbüro Werling + Schleef, 
Potsdam, hat eine Studie zu den Verkäufen von 
Gewerbehallen im Berliner Umland initiiert, die 
auf der Basis eines Datensatzes vom Oberen 
Gutachterausschuss des Landes Brandenburg 
(OGA) mit Unterstützung von BNP Paribas Real 
Estate, BulwienGesa AG und Herrn Weise (Ab-
solvent der Technischen Akademie Südwest 
e.V. Kaiserslautern im Rahmen seiner Diplom-
arbeit) durchgeführt wurde.

objektauswahl

In die Studie wurden zunächst alle Grundstücke 
einbezogen, die sich im Berliner Umland befinden, 
mit Gewerbehallen bebaut sind und eine Größe 
von mindestens 5 000 m² aufweisen. Diese hat die 
Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschus-
ses aus den Kaufpreissammlungen aller Landkrei-
se, die an Berlin angrenzen, und der Stadt Potsdam 
selektiert. In einem mehrstufigen Verfahren, das 
die Besichtigung der meisten Objekte einschloss, 
wurden die Objekte ausgewählt, die in ausreichen-
dem Maße vergleichbar sind und die grundsätzlich 
für einen Erwerb unter Renditegesichtspunkten in 
Frage kommen. So wurden beispielsweise verfal-
lene Gebäude, Großgaragen, offene Überdachun-
gen ohne Seitenwände und geringfügig bebaute 
Grundstücke ausgeschlossen.

Die verbliebenen Objekte wurden zunächst in 
zwei Klassen eingeteilt: moderne Logistikflä-
chen einerseits, alle anderen Gewerbeobjekte 
andererseits. Wie sich im Laufe der Untersu-
chung zeigte, kommt der Identifizierung der 
Logistikhallen große Bedeutung zu. Äußerliche 
Merkmale einer modernen Logistikanlage sind: 
Lage in Autobahnnähe, überdurchschnittliche 
Größe (> 10 000 m²), großzügiger LKW-Lade-
hof (Tiefe ≈ 35 m), moderne Tore mit umlau-
fender Dichtung (keine offenen Rampen), Ge-
bäudehöhe > 10 m. Diese Immobilien sind in 
der Regel an nur einen oder sehr wenige Mie-
ter vermietet, die entsprechend große Flächen 
belegen.

Danach wurden die beiden Gruppen nach ihrer 
Lage geclustert. Die Kauffälle im Bereich Lo-
gistik befinden sich ausschließlich in den zwei 
regionalen Branchenschwerpunkten Wuster-
mark-Brieselang-Falkensee und Großbeeren-
Ludwigsfelde; nur ein Verkaufsfall befand sich 
in Velten. An den anderen Logistikschwerpunk-
ten, insbesondere Schönefeld und Freienbrink 
wurden keine Transaktionen registriert. Die 
anderen Gewerbehallen wurden den vier Ab-
schnitten des Berliner Autobahnrings (Nord, 
Ost, Süd, West) zugeordnet, in deren Nähe sie 
sich befinden.

potsdam

Berlin

NORD

WEST

SÜD

BER

Gewerbe und LoGistik im berLiner umLand

Südlicher und südöstlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur in Groß beeren, ludwigsfelde und schönefeld)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug 3,50 – 4,50 4,50 – 5,00
Bestand 2,50 – 4,00 3,50 – 4,50

Wert  (€/m² nutzfläche) 300 – 400 750 – 975

Nördlicher und östlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur vereinzelt, schwerpunkt in oranienburg und Velten)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug k. a. k. a.
Bestand 2,00 – 3,75 k. a.

Wert  (€/m² nutzfläche) 250 – 400 k. a.

L i e g e N S c h a f t S z i N S S ä t z e
Bei der  anzahl der vorliegenden transaktionsdaten ist eine  
räumliche differenzierung der liegenschaften nicht ableitbar.
Kauffälle von logistikanlagen nur in Großbeeren, ludwigsfelde, 
Wustermark und Brieselang.

Gewerbehallen logistikanlagen

Baujahr  
ab 2000

k. a. ø 5,5 %
(4,75 – 6,00 %)

Baujahr  
bis 2005

ø 7,25 %
(6,00 – 8,00 %)

k. a.

Westlicher Berliner Ring
(logistikanlagen nur in Wuster mark und Brieselang)

Gewerbehallen logistikanlagen

miete  (€/m²)
neubau / erstbezug k. a. 4,25 – 4,75
Bestand 2,25 – 4,00 3,25 – 4,25

Wert  (€/m² nutzfläche) 300 – 400 600 – 850

logistikschwerpunkte  
im Berliner Umland

©  werLinG + schLeef immobiliensachverständige Virchowstraße 3 • 14482 Potsdam •  telefon (03 31) 2 43 70 49 - 0 •  www.werling-schleef.de Grafikdesign: carsten wittig

Abb.: Marktdaten zum Berliner Umland 
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Auswertung

Da die vermietbaren Flächen der verkauften Ob-
jekte in der Regel nicht bekannt sind und gleich-
zeitig die Nutzflächen von Hallen sehr gut aus 
der Brutto-Fläche des Erdgeschosses abgeleitet 
werden können, wurden die Brutto-Grundflächen 
mithilfe der im Internet verfügbaren Liegen-
schaftskarte ermittelt, wobei mehrgeschossige 
Bauten, i.d.R. Büroanbauten, entsprechend ihrer 
Geschosszahl berücksichtigt wurden. 

Ebenso sind die vertraglich vereinbarten Mie-
ten nicht bekannt; deshalb wird – abweichend 
von der Praxis des OGA bei der Ableitung von 
Liegenschaftszinssätzen – auf marktüblich er-
zielbare Mieten zurückgegriffen. Mit hinreichen-
der Genauigkeit wird beim Vorhandensein von 
untergeordneten Büroflächen, die üblicherweise 
maximal 10 % der Gesamtfläche ausmachen, 
eine Einheitsmiete für alle Flächen des Objekts 
angesetzt. Die Spannen üblicher Mietpreise 
wurden auf der Grundlage von Marktdaten von 
BulwienGesa/RIWIS und BNP Paribas sowie ei-
genen Daten von Werling+Schleef eingegrenzt 
(Abb. 1). Dabei stellte sich heraus, dass die Mie-
ten bei Bestandshallen der Baujahre vor 2005 
kaum vom Baujahr, aber von der Ausstattung 
und der Lage abhängen. Die höchsten Mietprei-
se werden im südlichen Bereich (Ludwigsfel-
de, Großbeeren, Schönefeld) erzielt, nur leicht 
geringere im Westen (Falkensee, Wustermark, 
Brieselang). Der „Rest“ des Berliner Rings zeigt 
nur eine geringe preisliche Differenzierung.

Bei der Ableitung der Liegenschaftszinssätze 
wurden folgende Mietpreise angesetzt:
 • Umschlaghallen (Kurier- und Expressdiens-

te/ nur ein Kauffall): 5,50 €/m²
 • sonstige moderne Logistikhallen in den bei-

den Ansiedlungsschwerpunkten: 4,75 €/m² 
(Großbeeren-Ludwigsfelde) bzw. 4,50 €/m² 
(Wustermark-Brieselang)

moderne Logistikimmobilien
Lage: Logistikschwerpunkte Falkensee-
Brieselang und Großbeeren-Ludwigsfelde
Baujahre ab 2000

Gewerbehallen
Lage: Gewerbegebiete am gesamten 
Berliner Ring
Baujahre bis 2005

Liegenschaftszinssatz ø 5,5 % 
(4,75 – 6,00 %)

ø 7,25 % 
(6,00 – 8,00 %)

Werte 600 – 975 €/m² (Nutzfläche) 250 – 400 €/m² (Nutzfläche)
Rohertragsfaktor 
(Kaufpreis/marktübliche Miete)

ø 12,50-fach 
(9,5- bis 15,7-fach)

ø 10,25-fach 
(8,6- bis 11,6-fach)

Tabelle: Ergebnisse bei Gewerbehallen und modernen Logistikanlagen

 • Gewerbehallen (lage- und baualtersabhän-
gig): 2,00 bis 4,00 €/m² (überwiegend 2,75 bis  
3,50 €/m²)

Im Übrigen wurden marktübliche Ansätze für 
Bewirtschaftungskosten und Restnutzungsdau-
ern verwendet. Die Bodenwerte wurden auf der 
Basis der Bodenrichtwerte ermittelt.

ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen üblichen 
Gewerbehallen einerseits und modernen Logis-
tikanlagen andererseits deutliche Unterschiede 
bestehen. Das gilt vor allem für die Werte pro 
Quadratmeter, aber auch für die verschiedenen 
Renditekennzahlen wie Rohertragsfaktoren, 
Renditen und Liegenschaftszinssätze.

Angaben in der Fachliteratur zu den Liegen-
schaftszinssätzen von Gewerbehallen, die sich 
gelegentlich auch auf die Nutzungsart Logistik 
beziehen, sind daher im Einzelfall kritisch zu 
hinterfragen. Es ist allerdings zu vermuten, dass 
die deutlich niedrigere Verzinsung von Logistik-
immobilien nur dort zu verzeichnen ist, wo sich 
regionale Zentren der Logistikbranche befinden 
und bei der Ableitung der Liegenschaftszins-
sätze tatsächlich zwischen Logistikhallen und 
sonstigen Gewerbehallen unterschieden wurde.

(Ullrich Werling, Werling+Schleef/HWS, 
Matthias Weise, DKB)
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Kontrollpunkt für navigationsgeräte  
in frankfurt (oder)
Seit dem 12.11.2015 hat auch die Stadt Frank-
furt (Oder) einen Kontrollpunkt für Navigations-
geräte. Nach Potsdam und Spremberg ist es der 
dritte Ort im Land Brandenburg, in dem die Ko-
ordinaten eines Punktes öffentlich markiert sind.

Durch den Staatssekretär im Ministerium des 
Innern und für Kommunales des Landes Bran-
denburg, Matthias Kahl, wurde eine Messing-
platte in Beisein des Präsidenten der LGB, Prof.  
Christian Killiches, und dem Beigeordneten der 
Stadt Frankfurt (Oder), Markus Derling, enthüllt. 
Der genaue Ort, an dem die Messingplatte ins-
talliert werden sollte, wurde gemeinsam durch 
die Stadtverwaltung und die LGB ausgewählt 
und durch die zuständige Katasterbehörde ein-
gemessen. Er liegt direkt an der Oderpromena-
de, nahe der Friedensglocke. Hier führt auch 
der Oder-Neiße-Radweg vorbei.

Durch die Nähe zum Nachbarstaat Polen lag 
die Entscheidung nahe, die Platte zweisprachig 
zu beschriften. Auch für diesen Punkt ist analog 

zu den Punkten in Potsdam und Spremberg ein 
Faltblatt erstellt worden, das die Funktion erläu-
tert. Dieses erhalten Sie z. B. in der nahe ge-
legenen Tourismusinformation oder im Internet 
unter der Adresse: www.geobasis-bb.de/kont-
rollpunkt.htm. Hier finden Sie auch die Informa-
tionen zu den weiteren Kontrollpunkten im Land 
Brandenburg. 

(Oliver Flint, LGB) 

Abb. 2: v.l.n.r.: Prof. Christian Killiches, Präsident der LGB, Matthias Kahl, Staatssekretär im Ministerium des Innern und 
für Kommunales, Markus Derling, Beigeordneter der Stadt Frankfurt (Oder) 

Abb. 1: Bodenplatte des Kontrollpunktes
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Informationen 
Berlin-Brandenburg e.V.
spenden-ouvertüre für den helmert-turm

Am 16. Februar 2016 hatten das GeoFor- 
schungsZentrum (GFZ)/Helmholtz-Zentrum Pots-
dam und der DVW Berlin-Brandenburg e.V. zu 
einer „Spenden-Ouvertüre für den Helmert-
Turm“ eingeladen. Die Veranstaltung war der 
feierliche Auftakt für die Spendensammlung 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für 
die denkmalgerechte Sanierung des Helmert-
Turms. Prof. Harald Schuh, GFZ, moderierte 
ein Vortragsprogramm, in dem mehrere Exper-
ten auf die mehr als hundertjährige Geschichte 
des Helmert-Turms auf dem Potsdamer Tele-
grafenberg zurückblickten. Dr. Johannes Ihde 
erläuterte die Bedeutung des Turms für die 
europäischen Triangulationen und Dr. Ludwig 
Grunwaldt referierte über das Thema „Laserblit-
ze über Potsdam – der Helmert-Turm als Satel-
litenstation“. Danach zeigte Frau Heidi Gerber 
auf, wie sich die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD) als größte private Initiative für 
Denkmalpflege für die Erhaltung einzigartiger 
Denkmale in ganz Deutschland einsetzt. Zum 
Schluss erläuterte der Architekt Philipp Jamme 
das Projekt zur Restaurierung und Nutzung des 
Helmert-Turms und wie die wertvolle Original-
substanz dieses Denkmals erhalten werden 
kann. Es wurde deutlich, dass für diese um-
fangreichen Maßnahmen erhebliche finanzielle 
Mittel benötigt werden. 

Der zweite Teil der Veranstaltung fand auf dem 
Freigelände direkt am Helmert-Turm statt. Die 
beleuchteten Gebäude des Ensembles bilde-
ten eine beeindruckende Kulisse. Viele Teilneh-
mer nutzen die Möglichkeit, einen Blick in das 
Innere des Turms mit seiner besonderen Kon-
struktion zu werfen. Mit einigen Anekdoten und 
Erfahrungsberichten wurde von mehreren Zeit-
zeugen die außergewöhnliche Bedeutung des 
Helmert-Turms illustriert. Außerdem wurde eine 
von den Vermessungsreferendaren Herrn Merx 
und Herrn Nedeß sowie von Herrn Pranschke 
(Auszubildender Geomatiker, 2. Lehrjahr, LGB) 
gestaltete Informationstafel enthüllt, auf der die 
Geschichte des Bauwerks und die Bedeutung 
für die Landesvermessung dargestellt sind. Am 
Ende dieser erfolgreichen Veranstaltung konn-
ten der DVW-Vorsitzende Bernd Sorge und 
Prof. Harald Schuh einen Spendenscheck in  

Höhe von 6 200 Euro an die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz übergeben. 

Am darauf folgenden Tag fand im GFZ ein geo-
dätisches Kolloquium statt, bei dem sowohl die 
Referenten des Vortages als auch Prof. Heinz 
Kautzleben, Prof. Erik Grafarend und Dr. Wolf-
gang Dick zur Geschichte des Helmert-Turms, 
den astronomischen Beobachtungen am Geo-
dätischen Observatorium und zur Person Hel-
mert referierten. Die Vortragsfolien und Audio- 
dateien der Vorträge sind auf der Seite des 
DVW Berlin-Brandenburg e.V. unter www.dvw-
lv1.de verfügbar. Bei diesem Kolloquium wur-
den noch einmal 1 050 Euro gespendet. Wer 
ebenfalls die Restaurierung des Helmert-Turms 
mit einer Spende unterstützen möchte, kann da-
für folgendes Spendenkonto nutzen:

Abb. 1 oben: Referenten und Veranstalter (v.l.n.r.): Dr. Ihde 
(BKG), Herr Jamme (Architekt), Frau Gerber (DSD), Prof. 
Schuh (GFZ), Herr Sorge (DVW); 
Abb. 2 unten: Übergabe des Spendenschecks an Frau 
Gerber von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz; Fotos:  
B. Blaß, Treuenbrietzen

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
IBAN:  DE71 500 400 500 400 500 400
BIC:  COBA DE FF XXX – Commerzbank AG
Kennziffer: 1010729XHelmertturm
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Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe 
niederlausitz  des DVw Berlin-Brandenburg 
e.V.

Sie war bereits überfällig, die Mitgliederver-
sammlung der 38 Mitglieder zählenden Be-
zirksgruppe Niederlausitz, so der Vorsitzende 
der Bezirksgruppe Niederlausitz, ÖbVI Falko 
Marr. Neben den Tagesordnungs-Standards ei-
ner Mitgliederversammlung – Bericht des Vor-
sitzenden und Bestätigung des Protokolls der 
vergangenen Mitgliederversammlung – waren 
eine Wahl und die Diskussion zur weiteren Ar-
beit der Bezirksgruppe angekündigt. Mit Jörg 
Rehs (ÖbVI in Cottbus) wurde der Stellvertreter 
des Vorsitzenden der Bezirksgruppe bis 2018 
im Amt bestätigt. Weiter wurde auf die Vereins-
arbeit in der Lausitz zurückgeschaut: Fachvor-
träge sind bei geringen Zuhörerzahlen immer 
schwieriger zu organisieren, den Einladungen 
zu Exkursionen folgten nur wenige Interessierte, 
am gerade erst in Cottbus durchgeführten dies-
jährigen XIX. Fußballturnier haben nur (noch)  
sechs Mannschaften teilgenommen. In der 
Diskussion sah die Mitgliederversammlung 
die Organisation des Fußballturniers und die 
Durchführung von Exkursionen als wichtige Ele-
mente des Vereinslebens in der Lausitz an, zu 
denen auch in der Zukunft eingeladen werden 
soll. Mit Blick auf das umfangreiche und vielsei-
tige geodätische Vortragsangebot in Berlin und  
Potsdam, aber auch Dresden, steht zur Ent-
scheidung, diese Angebote auch aus der grö-
ßeren Entfernung anzunehmen, die Teilnahme 
ggf. gemeinsam zu organisieren und in Zukunft 
in Cottbus keine eigenen Kolloquien mehr an-
zubieten.  

XIX. hallenfußballturnier um den pokal des 
DVw Berlin-Brandenburg e.V. am 26.02.2016 
in cottbus

Am 26.02.2016 fand in der Lausitzarena in Cott-
bus das XIX. (19.) Fußballturnier um den Pokal 
des DVW Berlin-Brandenburg e.V. statt. Es nah-
men der Titelverteidiger – die Mannschaft des 
ÖbVI-Büros Strese & Rehs aus Cottbus und die 
Mannschaften von Hemminger mbH/ÖbVI Knis-
pel, GeoBerlin (ÖbVI vanHo), der TU Berlin, des 
Katasteramts (KVA) Dahme-Spreewald und der 
LGB teil. Leider konnten nicht wie im Vorjahr  
acht Mannschaften daran teilnehmen. Aus die-
sem Grund wurden keine Gruppen aufgestellt 
und jede Mannschaft musste in insgesamt 15 
Spielen gegen jede Mannschaft spielen. 

Die Begrüßung aller Beteiligten erfolgte mit ei-
ner herzlichen Ansprache durch den stellvertre-
tenden DVW-Vorsitzenden Herrn Vilser und den 
Vorsitzenden der Bezirksgruppe Niederlausitz, 
Herrn Marr. Alle Mannschaften wurden begrüßt 
und zu einem fairen und sportlichen Wettkampf 
ermuntert. Der Mannschaftseinlauf deutete be-
reits an, dass sich einige Mannschaften perso-
nell verstärkt bzw. verjüngt hatten. Die Spiele 
wurden alle auf einem hohen Niveau gespielt 
und die Zwischenergebnisse ließen ein interes-
santes Endergebnis erwarten. Bis zum Schluss 
musste bei vielen Mannschaften gebangt wer-
den, ob ein vorderer Platz erreicht werden konn-
te. Vor allem zeigte sich, dass der Titelverteidi-
ger ÖbVI Strese & Rehs nach dem Gewinn des 
Wanderpokals im letzten Jahr nicht mehr die 
nötige Konzentration und Energie aufbrachte, 
um die erstarkten Gegner zu besiegen. Soviel 
sei an dieser Stelle verraten: der Titelverteidi-
ger musste sich am Ende mit einem gnädigen  
5. Platz zufrieden geben. 

Die Überraschungszweiten des letzten Jahres, 
die Hemminger mbH/ÖbVI Knispel, zeigten im 
gesamten Spielverlauf, dass sie in den nächsten 
Turnieren die spielangebende Mannschaft sein 
wollen. Aber auch das KVA Dahme-Spreewald 
legte eine enorme Leistungssteigerung hin. Am 
Ende siegte das Team der Hemminger mbH 
knapp vor dem KVA Dahme-Spreewald und 
der TU Berlin. Bester Torschütze wurde Denny 
Mutzeck vom KVA Dahme-Spreewald. Einen 
„Trostpreis“ konnte das Team der ÖbVI Strese & 
Rehs doch noch erhalten: bester Torwart wurde 
Peter Behnisch. 

Ein großes Dankeschön an Herrn Hartmut 
Schröter, welcher wieder sehr engagiert das 
Turnier im Vorfeld organisierte. Auch dem Aus-
richter des Turniers, dem DVW Berlin-Branden-

Abb. 3: Die Mannschaften des XIX. DVW-Fußballturniers; Foto: A. Elze
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burg gilt der Dank. Durch die Unterstützung des 
DVW ist es überhaupt möglich, den professio-
nellen Rahmen mitsamt der tollen Kulisse in der 
Lausitzarena für alle Mannschaften zu schaffen. 
Ein Dank gilt auch allen beteiligten Mannschaf-
ten für das faire Turnier. Auf zum 20. Turnier im 
nächsten Jahr!

seminar des AK6 –  
Immobilienwertermittlung in Berlin

Der Arbeitskreis 6 – Immobilienwertermittlung – 
des DVW e.V. veranstaltet in Berlin (Haus der 
Kirche, Goethestraße 27, 10625 Berlin) zwei 

Preise in EURO bei Einzelbuchung  
des 151. oder 152. Seminars: Frühbucher Regelpreis

Mitglieder DVW, VDV, BDVI 170,00 € 200,00 €
Normalpreis 220,00 € 250,00 €
Mitglieder DVW, VDV, BDVI in Ausbildung 50,00 € 80,00 €
Nichtmitglieder in Ausbildung 90,00 € 120,00 €

Preise in EURO für beide Seminare  
(18. und 19.05.2016) Frühbucher Regelpreis

Mitglieder DVW, VDV, BDVI 310,00 € 340,00 €
Normalpreis 360,00 € 390,00 €
Mitglieder DVW, VDV, BDVI in Ausbildung 100,00 € 120,00 €
Nichtmitglieder in Ausbildung 140,00 € 160,00 €

Seminare zur Bewertung von Spezialimmo-
bilien. Am 18. Mai 2016 findet das 151. DVW- 
Seminar mit dem Schwerpunkt
 • Objekte mit Denkmalschutz,
 • Anlagen erneuerbarer Energien

und am 19. Mai 2016 das 152. DVW-Seminar 
mit dem Schwerpunkt
 • Hotelanlagen,
 • Kirchenimmobilien sowie
 • Pflegeheime/Altenheime statt.

Die Kosten für beide Seminare sind den nach-
folgenden Tabellen zu entnehmen. 

Die Anmeldung ist online über http://www.dvw-lv1.de/index-termine.htm möglich. Rückfragen kön-
nen an Herrn Dipl.-Ing. Maximilian Karl, Tel. 0871-881350, E-Mail: maximilian.karl@dvw.de gerich-
tet werden.

geodätische Kolloquien

Ab dem Jahr 2015 werden die geodätischen Kolloquien gemeinsam von den Fachverbänden BDVI, 
DVW und VDV angekündigt. Die Angabe der Kolloquien erfolgt, soweit diese bis zum Redaktions-
schluss von Vermessung Brandenburg bereits feststanden. Alle Kolloquien und Fortbildungsver-
anstaltungen werden aktuell auf der Internetseite des Landesvereins unter http://www.dvw-lv1.de/ 
angekündigt. 

ort: technische universität Berlin, straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, h 6131, 17:00 uhr

grundlagen und Anwendung der tschebyscheff-Ausgleichung in der industriellen 
Mess-technik und der geodäsie
(02.06.2016, Dr.-Ing. Roland Schittenhelm)

ort: lgB potsdam, heinrich-Mann-Allee 103, 14473 potsdam, haus 48, raum 416, 17:00 uhr

Aktualisierung der landbedeckung mittels satellitenbildern
(23.06.2016, Dr.-Ing. Michael Hovenbitzer, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG))
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Europapraktika in der beruflichen Bildung
Motivation

Praktika während der Ausbildung setzen ent-
scheidende Impulse für eine Mobilität bei den 
Auszubildenden. Oberstufenzentren haben da-
bei eine wichtige Rolle als Impulsgeber für den 
europäischen Gedanken bei Auszubildenden. 

Die Ernst-Litfaß-Schule in Berlin verfolgt eine 
konsequente Internationalisierung ihres Bil-
dungsangebots. Regelmäßig können Schüle-
rinnen und Schüler an Praktika in Europa teil-
nehmen. Das umfangreiche Netzwerk umfasst 
Partner in rund zehn Ländern und hat das Ziel, 
die Länder bilateral für Absolventen verschiede-
ner Bildungsgänge als Berufsort in den Fokus 
zu bringen. 

Die Schüler kommen in den meisten Fällen be-
geistert aus dem Praktikum zurück – und die 
Berufschancen sind dreierlei gestiegen: 
1.  Die Bereitschaft, sich einen Job in Europa zu 

suchen (und zu finden!) steigt. 
2. Die Auszubildenden nehmen ein hohes In-

teresse von europäischen Unternehmen an 
deutschen Facharbeitern wahr, die durch ei-
nen Arbeitsaufenthalt im Ausland ihre Affini-
tät zu dem einen oder anderen Land schon 
verdeutlicht haben und im Idealfall eine gute 
Sprachkompetenz mitbringen. 

3. Bewerber mit Auslandserfahrung dokumen-
tieren ihre Flexibilität und die Bereitschaft, 
sich mit neuen Perspektiven auseinanderzu-
setzen – wichtige Eigenschaften im heutigen 
Europa.

Der Gedanke, einmal selbst in einem „fremden“ 
Land Beschäftigung zu suchen und zu finden, 
ist in der beruflichen Bildung in Deutschland 
immer noch nicht sehr ausgeprägt. Dabei sind 
doch Ausbildung und Arbeitsplätze wichtige Pa-
rameter für junge Menschen in Europa.

Frau Hoen hat eine der zahlreichen Prakti-
kumsoptionen genutzt und berichtet im Folgen-
den anschaulich von ihren Praktikumserfahrun-
gen auf Malta.  

(Dirk Zellmer, Ernst-Litfaß-Schule –  
OSZ Druck- und Medientechnik)

Mein praktikum auf Malta

Am 29. September 2015 landete das Flug-
zeug auf der Mittelmeerinsel Malta. Dort emp-
fing mich die feuchte, warme Meeresluft. Kaum 
vorstellbar, dass ich diese für die nächsten fünf 
Wochen bei meinen Vermessungsarbeiten ge-
nießen darf.

Ich bin Vivian Hoen und befand mich zu diesem 
Zeitpunkt im zweiten Ausbildungsjahr. Meine 
Ausbildung zur Geomatikerin absolviere ich in 
der LGB.

... und so fing alles an:  
Bei einem Lehrgang an der Ernst-Litfaß-Schule 
bekam ich Wind vom Projekt Go Europe, wo mit 
finanzieller Unterstützung vom EU-Förderpro-
gramm Erasmus+ Auslandspraktika organisiert 
werden. Go Europe wirbt für eine bessere Qua-
lifikation auf dem europäischen Arbeitsmarkt, 
eine Aufbesserung der Sprachkenntnisse und 
den Erwerb von interkulturellen Kompetenzen.

Diese Chance wollte ich nutzen, um neue Erfah-
rungen und Kenntnisse im Rahmen der Ausbil-
dung zu sammeln. Ich war an den Möglichkei-
ten und Umständen im kartografischen Bereich 
sowie im Bereich der Geoinformation in einem 
EU-Land interessiert. Ich wollte wissen, welche 
Priorität die Kartografie bzw. Geoinformation 
in anderen Ländern hat, mit welchen Mitteln, 
Geräten und Programmen gearbeitet wird und 
mit welcher Herangehensweise andere Kultu-
ren die Geoinformation aufbereiten. Es gab die 
Auswahl zwischen verschiedenen europäischen 
Städten und Sprachen. Ich entschied mich für 

Mellieha

Bugibba

San Giljan 

TigneSan Gwan
St Julian‘s

Birgu

Zurrieq

Ta‘ Kandia  Siggiewi

Meine Einsatzorte im Außendienst auf Malta 

Valetta
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den Inselstaat Malta, um gleichzeitig meine eng-
lischen Sprachkenntnisse zu verbessern. Malta 
ist ein eigenständiger Staat und liegt südlich von 
Italien im Mittelmeer. Es hat eine Fläche von ca. 
316 km2 und die Amtssprachen sind Maltesisch 
und Englisch. 

Nach Absprache mit meinem Ausbilder habe ich 
einen Freistellungsantrag an meinen Vorgesetz-
ten und an die Berufsschule gestellt. Des Wei-
teren habe ich einen internationalen Lebenslauf 
(Europass) und ein englisches Motivations-
schreiben für einen noch unbekannten Betrieb 
verfasst. Beides habe ich zusammen mit meiner 
Freistellung von der LGB an die Ernst-Litfaß-
Schule gesendet. 

Nach Einreichung der Unterlagen stand dem 
Praktikum nicht mehr viel im Weg. Ich bekam 
Kontaktdaten für die Ansprechpartner des Na-
tional Students Travel Service (NSTS) – meine 
Sprachschule und gleichzeitig auch Praktikums-
betreuung auf Malta in Sliema. Ich trat mit den 
Mitarbeitern in Kontakt und diese suchten nach 
einem Praktikumsbetrieb für mich. Für mich 
wurde ein kleines, privates Vermessungsbüro 
mit drei Angestellten gefunden. 

Durch die finanzielle Unterstützung des EU-
Förderprogrammes und der LGB betrug mein 
Eigenanteil für die fünf Wochen 400 Euro. Go 
Europe kümmerte sich und bezahlte den Flug, 
die Unterkunft, die Betreuung vor Ort und die 
Auslandsversicherung.

Meine erste Woche auf Malta diente der Ori-
entierung, zum Ankommen und zum Kennen-
lernen. Vormittags besuchte ich die NSTS-
Sprachschule, in der ich mein Englisch noch 
einmal aufbessern konnte. Nachmittags bot die 
Organisation in meinem Studentenwohnheim 
verschiedenste Programme an, um neue Leute, 
die maltesische Kultur und die Insel näher ken-
nenzulernen. 

In der zweiten Woche begann endlich mein Prak-
tikum im Vermessungsbüro von Alan Micallef. 
Morgens wurde ich oft von meinem Kollegen 
abgeholt und wir fuhren gemeinsam zu unserem 
Einsatzort. Sein privates, kleines Auto ist gleich-
zeitig der Vermessungswagen. Die Rückbank 
wird umgeklappt und Stativ, Gerätekoffer, Spaten 
und Fluchtstange liegen frei im Auto herum. 

In meiner ersten Arbeitswoche haben wir einige 
Ackerflächen im Süden der Insel aufgenommen. 
Auftraggeber sind größtenteils Bauern, die oft 
nicht wissen, welche Ausdehnung ihre Felder 
haben und sie benötigen die Flächengröße, um 
die Steuern richtig zu berechnen. Unser Mess-
gerät war ein Tachymeter. Zuerst habe ich mei-
nem Kollegen zugesehen, wie und was er in das 
Gerät eingibt. Schon bald übergab er mir die 
Aufgaben am Tachymeter und an meinem ers-
ten Arbeitstag habe ich bereits einen kompletten 
Standpunkt aufgemessen. 

Ein anderer Einsatzort war eine Baustelle für ein 
riesiges Bürogebäude in Sliema. Dort waren wir 
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im Laufe meines Praktikums sehr oft und auch 
lange. Auf der Baustelle haben wir unter anderem 
Stahlpfähle aufgemessen und deren Lotrichtung 
mithilfe des Tachymeters überprüft. Mit einem 
speziellen Programm konnten wir die Lotrichtung 
der Pfähle bestimmen. Bauarbeiter versuchten, 
sie mit Seilen und Feststellgurten geradezuzie-
hen. Des Weiteren haben wir mit einem älteren 
Nivelliergerät die Höhen für die neuen Boden-
platten angezeichnet. Nachdem die Bodenplat-
ten gesetzt wurden, haben wir die Umringsmaße 
kontrolliert und den Architekten die Werte mitge-
teilt. Bei den vielen präzisen Messungen musste 
man sehr viel Geduld aufbringen, da an diesem 
Projekt drei Architekten arbeiten und jeder eine 
andere Vorstellung von Genauigkeit hat. Ein 
anderes Projekt, bei dem ich während meiner 
Praktikumszeit mitgeholfen habe, war das Erstel-
len einer 3D-Animation eines alten, berühmten 
Tores, dem Notre Dame Gate in Birgu. Die Auf-
traggeber möchten es sanieren und benötigen 
dazu eine maßstabsgetreue 3D-Ansicht. Dazu 
haben wir zuerst das Tor vermessen, Fotos von 
verschiedenen Blickwinkeln gemacht, teilweise 
auch mit einer Drohne. Im Anschluss wurden alle 
gesammelten Daten im Computer zusammenge-
fügt. Wir haben die Fotos zugeschnitten und die 
aufgenommenen Punkte eingelesen. 

Ich habe mich in den vier Wochen in meinem Be-
trieb sehr wohl und akzeptiert gefühlt. Mein Chef 
hat mir sehr schnell Aufgaben anvertraut und mit 
der Zeit wuchs meine Verantwortung im Team. 
Teilweise war ich sogar als Messtruppführer am 

Tachymeter eingesetzt und habe meinem Kolle-
gen gesagt, wo er das Prisma aufhalten soll. 

Oft war ich im Außendienst, habe vermessen 
und gezeichnet. Verschiedene Aufträge haben 
es interessant und nie langweilig werden las-
sen. Die Büroarbeiten waren vielfältig und in 
dieser Form neu für mich. Das Vorbereiten der 
Bilder für die 3D-Animation hat mir besonders 
viel Spaß bereitet.

Nach meinem fünfwöchigen Aufenthalt in Malta 
kann ich sagen, dass sich meine Sprachkennt-
nisse verbessert haben. Durch das Kennenler-
nen und Miterleben der maltesischen Kultur ist 
mir unsere deutsche Lebensform noch bewuss-
ter geworden. Die Inselbewohner sind teilweise 
sehr gelassen und gehen mit einer entspannten 
Art an ihre Arbeit heran. Ihre Ergebnisse und 
Messungen sind trotzdem genau. In meinem 
Betrieb war die Dokumentation der Messpunk-
te anders als bei uns. Meist werden die Zahlen 
und Ergebnisse formlos auf einen  Zettel auf-
geschrieben und weggeheftet. Im Vergleich zu 
Deutschland gibt es dort scheinbar weniger Vor-
schriften, wie eine topografische Aufnahme oder 
Gebäudeeinmessung kartografisch auszusehen 
hat. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
mich die fünf Wochen auf Malta in persönlicher 
sowie beruflicher Sicht weiter gebracht haben. 
Ich habe viele neue Kontakte geknüpft, einen 
anderen Arbeitsalltag und Kulturkreis miterleben 
können.

(Vivian Hoen, LGB)
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Die Geobasisdaten werden nicht zum Selbst-
zweck, sondern für die allgemeine und umfas-
sende Nutzung erhoben. Das Brandenburgi-
sche Vermessungsgesetz (BbgVermG) regelt in  
§ 10 (1): „Die Geobasisinformationen sind allen 
bereitzustellen“. Die Bereitstellung erfolgt durch 
die LGB, die Katasterbehörden oder auch von 
ÖbVI für Bürger, Vereine, Verwaltungen, Hoch-
schulen und Unternehmen. Weder die amtlichen 
Geobasisdaten noch das Interesse an der Nut-
zung amtlicher Geobasisdaten machen jedoch 
an der Landesgrenze halt. Die Bundesländer, 
so auch Brandenburg, haben seit vielen Jahren 
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder der Bundesre-
publik Deutschland (AdV) zentrale Vertriebs-
stellen eingerichtet, um den Anforderungen 
länderübergreifender Datenanwender schnell 
und unkompliziert gerecht werden zu können.

Auch die Bundesbehörden zählen aufgrund 
ihrer Zuständigkeit zu den Nutzern mit einem 
weitreichenden Bedarf an flächendeckenden 
Geobasisdaten der Länder. Der Bund und die 
Länder haben kürzlich eine Vereinbarung ak-
tualisiert, die auch weiterhin die kontinuierliche 
Übermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten 
der Länder zur Nutzung im Bundesbereich ver-
traglich sicherstellt.

Eine erste Verwaltungsvereinbarung bestand 
bereits seit 2009. Sie wurde wegen weiterer 
Datenbedarfe im Jahr 2011 ergänzt und 2013 
für zwei weitere Jahre verlängert. Der am  
1. Januar 2016 in Kraft getretene Vertrag hat 
die in den vergangenen Jahren deutlich gewor-
denen Erfordernisse der Fortschreibung aufge-
nommen und bildet nunmehr die Grundlage für 
die Geodatenbereitstellung. Erstmalig werden 
die Nutzungsberechtigten im Bundesbereich 
und deren Nutzungsrechte definiert. Explizit neu 
aufgenommen wurden auch Geodatendienste. 
Der übermittelte Datenumfang wurde den aktu-
ellen Bedarfen angepasst. Enthalten sind neben 
dem Basis-DLM, den Digitalen Topographischen 
Karten (DTK) verschiedener Maßstäbe, den 
Digitalen Geländemodellen (DGM) verschie-
dener Gitterweiten, den Digitalen Orthophotos 
(DOP20), den Daten für das Quasigeoid sowie 
den Hauskoordinaten (HK) und Hausumringen 

(HU) nun auch die 3D-Gebäudemodelle im Le-
vel of Detail 1 (LoD1), der Kartendienst Web-
AtlasDE sowie der Geokodierungsdienst für 
Adressen, geographische Namen und markante 
Orte (Points of Interest). 

Mit dem neuen Nutzungsvertrag zwischen Bund 
und Ländern wird die bewährte Zusammenar-
beit transparent gestaltet und zuverlässig fortge-
setzt. Hiervon profitieren vor allem jene Nutzer 
im Bundesbereich, die zu Recht auf die Qualität 
und Aktualität der amtlichen Geobasisdaten der 
Länder bauen und die Geodatenlösungen im 
bundesweiten Kontext erstellen und pflegen.

So nutzt zum Beispiel das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) die über das Dienstleistungszen-
trum des BKG bereitgestellten Geobasisdaten 
für vielfältige bundesweite Analysen und Ent-
wicklungen im Bereich des Naturschutzes. Als 

Brandenburger Daten zur nutzung  
im Bundesbereich
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Abb. 1 – 3: Darstellungen der WarnWetterApp des DWD

Stichworte seien beispielsweise die Themenge-
biete Flussauen, Natura 2000, Biotopverbund, 
Lebensraumnetzwerke, Wiedervernetzung und 
Indikatoren genannt. 

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) nutzt für 
die Verortung von meteorologischen und klima-
tologischen Informationen intensiv die Geoba-
sisdaten, zum Beispiel für die Produktion von 
Bodenwetter-Karten, die Darstellung von Wetter-
daten und Warnungen im Internet bzw. administ-
rativer Daten in der WarnWetterApp (Abb. 1 – 3). 
Das Zentrum für Geoinformationswesen der 
Bundeswehr (ZGeoBw) wiederum nutzt Geoba-
sisdaten, die sowohl direkt durch die Länder als 
auch über den Vertrag durch das BKG bereitge-
stellt werden, zur Produktion von Standort- und 
Truppenübungsplatzkarten in verschiedenen 
Maßstäben, welche von der Bundeswehr selbst 
und verbündeten Nationen eingesetzt werden. 

Viele weitere Nutzer im Bundesbereich und in-
teressante Anwendungen ließen sich an dieser 
Stelle nennen. Die Datennutzer profitieren von 
den zwischen den Vermessungsverwaltungen 

der Länder abgestimmten einheitlichen Stan-
dards hinsichtlich Inhalt und Qualität der Geoba-
sisdaten sowie den entsprechenden Metadaten. 
Sie profitieren auch von der über den gemein-
samen Vertrag mit dem BKG ermöglichte län-
derübergreifende Datenbereitstellung. Auch die 
im Land Brandenburg erhobenen und kontinu-
ierlich aktualisierten Geobasisdaten erfahren so 
eine bundesweite Verbreitung und bilden unter 
anderem die Grundlage für zukunftssichere und 
verlässliche Geodatenanwendungen.

(Stefan Wagenknecht, LGB,  
Andre Schönitz, MIK)
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Die Geschäftsstelle des Oberen Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte im Land Bran-
denburg hat erste, vorläufige Zahlen zur Entwick-
lung auf dem Brandenburger Grundstücksmarkt 
im Jahr 2015 ermittelt. Datengrundlage sind hier-
für die bei den regionalen Gutachterausschüssen 
bis zum 15. Februar 2016 für den Berichtszeit-
raum 2015 registrierten Kaufverträge. 

Dabei zeigen sich bemerkenswerte Umsatzstei-
gerungen:
 • ein starker Anstieg des Geldumsatzes auf 

über 5 Mrd. € und
 • eine deutliche Zunahme der Anzahl der Kauf-

verträge für individuelle Wohnbauten und für 
Wohnungseigentum. 

erste Daten zum Immobilienmarkt 2015 

Grundstücksmarkt 2015 im Land Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr

Kaufverträge Geldumsatz Flächenumsatz
Anzahl Ände-

rung 
Mio. € Ände-

rung 
Hektar Ände-

rung 
2014 2015 um 2014 2015 um 2014 2015 um

Brandenburg insgesamt 35 000 37 159 6 % 4 164 5 021 21 % 52 504 44 162 -16 %
Darunter:
   Unbebaute Bauflächen 8 868 9 838 11 % 558 725 30 % 1 505 1 684 12 %

   Bebaute Grundstücke 12 505 13 359 7 % 2 744 3 287 20 % 3 620 3.742 3 %
   Davon: 
     freistehende Ein- und  
     Zweifamilienhäuser

6 233 6 655 7 % 936 1.093 17 % 1 186 1 197 1 %

     Reihen- und  
     Doppelhäuser 1 935 2 236 16 % 254 328 29 % 138 164 19 %

     Geschoss- 
     wohnungsbau 819 894 9 % 502 550 10 % 280 236 -16 %

   Wohnungs- und Teileigentum 3 466 4 130 19 % 481 642 33 % – – –
   Davon: 
     Erstverkauf 
     von Eigentumswohnungen

866 1 128 30 % 201 298 48 % – – –

   Land- und forstwirt- 
   schaftliche Flächen 7 431 7 079 -5 % 351 333 -5 % 46 081 36 939 -20 %

Bemerkung: Die Umsatzzahlen beziehen sich auf alle registrierten Kaufverträge.  
Es können daraus keine Durchschnittspreise abgeleitet werden.

(Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses 
für Grundstückswerte im Land Brandenburg)
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Buchbesprechungen
Flacke, Werner (†); Dietrich, Mareike; Griwodz, Uta;  
Thomsen, Birgit (Hrsg.)

Koordinatensysteme in ArcgIs 
Praxis der Transformationen und Projektionen 
3., neu bearbeitete Auflage 2015

Verlag: Wichmann Verlag, Berlin und Offenbach 2015
382 Seiten, 170 x 240 mm, Broschur
ISBN 978-3-87907-551-5, E-Book: ISBN 978-3-87907-603-1
68,00 €

Der richtige Umgang mit Koordinatensystemen 
ist immanent und wird in der täglichen Arbeit mit 
Geodaten immer bedeutsamer. Aufgrund der 
fortschreitenden Globalisierung des Messens 
durch globale Satellitenpositionierungssyste-
me, der Globalisierung der Datenverfügbarkeit 
durch das Internet und im Hinblick zunehmender 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit kommt 
es mehr und mehr zu der Anforderung, Geoba-
sis- und Geofachdatenbestände verschiedens-
ter Art und Herkunft miteinander zu kombinieren. 
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Landschaft 
an Bezugs- und Abbildungssystemen steht man 
dabei schnell vor dem Problem, die jeweiligen 
Datensätze in unterschiedlichen Koordinaten-
systemen vorzufinden, so dass eine Verknüp-
fung und gemeinsame Darstellung der Daten 
in einem Geoinformationssystem nicht ohne 
Weiteres möglich ist. Das vorliegende Buch soll 
einen Beitrag dazu leisten, wie der Praktiker mit-
hilfe der Software ArcGIS Desktop bei Aufgaben 
der Transformation und Projektion von Geoda-
ten zu effizienten und praktikablen Lösungen 
gelangt und dabei mindestens im Grundsatz die 
dahinterliegende geodätische Theorie versteht.

Bereits im Jahr 2003 veröffentlichten der Ma-
thematiker und Biogeograph Dr. Werner Flacke 
(†) und die Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing. 
Birgit Thomsen die erste Auflage dieses Werks. 
Nach dem plötzlichen Tod Flackes wurde das 
Autorenteam durch die beiden Vermessungsin-
genieurinnen Mareike Dietrich und Uta Griwodz 
verstärkt. Zu dritt führen sie nun das Werk Fla-

ckes in seinem Sinne fort. Im Juli letzten Jahres 
erschien die nunmehr 3. Auflage. Dabei handelt 
es sich überwiegend um eine Anpassung der In-
halte an die ArcGIS Softwareversion 10.2.1 und 
weniger um einer Überarbeitung der ohnehin 
bewährten Inhalte selbst.

Im Kern soll das Buch drei Fragen beantwor-
ten: Wie muss ich als Anwender mit Koordina-
tensystemen in ArcGIS umgehen? Wie gelin-
gen Bezugs- und Abbildungssystemwechsel in  
ArcGIS? Welches geodätische Grundlagenwis-
sen brauche ich für das Verständnis? Das dar-
aus entstandene Konzept der Kombination von 
Theorie und Praxis findet sich in der inhaltlichen 
Gliederung wieder, bei der auf ein theoretisches 
Grundlagenkapitel immer ein entsprechendes 
Praxiskapitel folgt. Die Inhalte bauen dabei auf-
einander auf und die Anforderungen steigen, 
wodurch das Buch sowohl für den Einsteiger 
über den anspruchsvollen ArcGIS-Anwender bis 
hin zum ambitionierten VB.NET-Programmierer 
geeignet ist.

Nach einer kurzen einstimmenden Einleitung 
werden einführend Bedeutung, Terminologie 
und ein Datenmodell der Koordinatensysteme 
vorgestellt und damit eine gute Verständnisba-
sis für die nachfolgenden Inhalte geschaffen. 
Im Anschlusskapitel werden bereits erste ele-
mentare Praxisfragen aufgegriffen, die in ins-
gesamt fünf Praxiskapiteln weiter ausgebaut 
und sehr umfassend beantwortet werden: vom 
Konfigurieren des Datenrahmens, dem richti-
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gen Messen von Entfernungen und Flächen, 
dem Zuordnen von Koordinatensystemen zu 
den Geodaten, Georeferenzieren von Rasterda-
ten, ein- und mehrstufigen Transformieren (on 
the fly) und Projizieren mit ArcToolbox und Arc-
Map, Umgang mit Geodaten in Grenzgebieten,  
Erstellen benutzerdefinierter Koordinatensys-
teme und benutzerdefinierter Transformatio-
nen bis hin zum Scripting, Geoprocessing und 
VB.NET-Programmieren im Zusammenhang mit 
ArcObjects und Koordinatensystemen. Selbst 
speziellere Themen wie die Frage: “Wie bekom-
me ich meine GPS-Daten in eine Karte aus Ru-
anda?”, finden ihren Platz und ihre Antwort.

Zwischen den aktivierenden und immer anhand 
von praxisnahen Beispielen ausgeführten An-
wenderkapiteln gesellen sich die theoretischen 
Grundlagenkapitel wie kleine Ruhepole mit 
“Aha-Effekt”. Das geodätische Hintergrundwis-
sen umfasst dabei die Elementarbausteine des 
Raumbezugs sowie Grundlagen zum Datums-
übergang und zur Abbildung in die Kartenebene. 
Die amtlichen und gebräuchlichen Koordinaten-
systeme im deutschsprachigen Raum werden 
beschrieben, Besonderheiten herausgestellt 
und der Blick hinsichtlich der immer noch he-
terogenen Koordinatensystemlandschaft in 
Deutschland geschärft.

Der thematische Schwerpunkt in Theorie und 
Praxis liegt beim Transformieren und Projizie-
ren und den damit einhergehenden Umgang mit 
unterschiedlich referenzierten Geodaten. Folge-
richtig liefern zwei eigenständige Kapitel zum 
Thema Bezugssystemwechsel nach ETRS89/
UTM im Kontext von INSPIRE und dem Ziel der 

europaweiten Vereinheitlichung der Geodaten-
bestände umfängliche Antworten auf Fragen 
zu Hintergründen, Konzepten, Methoden und 
Lösungen sowie deren Umsetzung mithilfe von 
ArcGIS. Besprochen werden in diesem Zusam-
menhang auch Lösungsansätze für das Liegen-
schaftskataster.

Schlussendlich handelt es sich bei diesem Buch 
um konkretes Anwenderwissen, ohne dabei die 
theoretischen Grundlagen zu vernachlässigen. 
Wegen des starken Praxisbezugs hat es nicht 
den Anspruch, sich mit der darunterliegenden 
geodätischen Theorie in all seinen Einzelheiten 
zu befassen. Gleichwohl ist diese Grundlagen-
aufbereitung sehr gelungen und für das Anwen-
derverständnis und die eigenständige Problem-
lösung überaus hilfreich.

Durch die didaktisch klare Struktur, den ein-
fachen, flüssigen und Interesse weckenden 
Schreibstil, unterfüttert mit zahlreichen Beispie-
len, Hinweisen und Illustrationen sowie einem 
sehr nützlichen Frage-Antwort-Katalog gelingt 
es den Autoren, eine komplexe Materie für die 
Praxis verständlich, anschaulich und anwender-
freundlich aufzubereiten. Und das alles ohne 
eine einzige Formel auf insgesamt rund 380 
Seiten. Für all jene, die sich mit Koordinatensys-
temen beschäftigen und sich mit unterschiedlich 
referenzierten Geodaten auseinandersetzen 
müssen oder sich schon einmal die Frage stell-
ten: “Warum liegen die Punkte nicht da, wo sie 
sein sollten?”, ist dieses Buch uneingeschränkt 
zu empfehlen.

(Alexander Merx, Michael Nedeß, LGB)
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Brandenburgische Landeszentrale 
für politische Bildung (Hrsg.)

Das Brandenbuch. 
ein land in stichworten

Potsdam, 2015
272 Seiten
ISBN 3-932502-66-3
2,00 €

Jeder achte deutsche Baum ist Brandenburger. 
Das Baumblütenfest in Werder ist nach dem Ok-
toberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutsch-
land. Als Spargelland sind wir allerdings nur die 
Nummer 3 in der Bundesrepublik. Wussten Sie 
das? 

Bekannte und überraschende Zahlen und Fakten 
liefert das Brandenbuch, das als Eigenprodukti-
on der  Brandenburgischen Landeszentrale für 
politische Bildung Anfang Dezember 2015 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Branden-
buch ist eine moderne Landeskunde, der eine 
Online-Umfrage zu den gewünschten Inhalten 
und zur Art des Mediums vorausgegangen ist. 
Das Ergebnis ist ein schön gestaltetes und un-
gewöhnliches Buch. Den Einband ziert ein Foto 
eines typischen Brandenburgischen Kiefernwal-
des, den jeder Brandenburger in seiner Nachbar-
schaft so oder ähnlich finden kann. Schlägt man 
das Buch auf und blättert darin, bietet es neben 
Karten, Zahlen und Fakten vor allem einen Streif-
zug durch die Brandenburger Geschichte und 
Gegenwart. Alphabetisch gegliedert findet man 
kurze Kapitel (i.d.R. 3 bis 5 Seiten) von Aar bis 
Zweitausenddreißig, historisch vom Mittelalter 
über den Alten Fritz bis zum Stadtumbau. Man 
kann die Kapitel hintereinander lesen, aber wie 
viel mehr macht es Freude, sich durch die Über-
schriften neugierig machen zu lassen und hin 
und her zu springen. „Pampa“, „Mies“, Raumpi-
oniere“, „Ocker“, „Ziemlich beste Freunde“ – wo-
mit fängt man an? Tatsächlich bauen die Kapitel 
nicht aufeinander auf, sondern sollen zusammen 
mit Infokästen, Grafiken und handgezeichneten 
Illustrationen das zeitgemäße Bild Brandenburgs 
ergeben. 45 Autorinnen und Autoren haben die 
Beiträge geschrieben, so dass auch hierdurch 
ein vielfältiges Bild gezeichnet wird – mal sach-
lich, mal persönlich geprägt. Und so kann man 
kreuz und quer lesen, Kapitel nur anlesen oder 
auch aussparen. 

Viele der behandelten Themen sind aktuell und 
viel diskutiert, wie die „geschundenen Land-
schaften“, die der Bergbau hinterlassen hat, der 
Umgang mit Rechtsextremismus oder der de-
mografische Wandel und seine Folgen. Andere 
Beiträge schildern ganz persönliche Eindrücke, 
wie der Bericht einer norwegischen Korres-
pondentin über Besuche in Brandenburg. His-
torische Hintergründe werden erklärt, z. B. im 
Beitrag des aus dem Rundfunk bekannten Prof. 
Udolph über die Herkunft der Orts- und Famili-
ennamen in Brandenburg. Und auch ein Geodät 
findet sich im Brandenbuch: Friedrich Robert 
Helmert wird als einer der Brandenburger Köp-
fe der Wissenschaft und Innovation in Kurzform 
vorgestellt. Das Brandenbuch bietet daher viel 
Information, Unterhaltsames aber auch viel Stoff 
zum Nachdenken, Diskutieren und zum Ab-
gleich mit eigenen Erfahrungen und dem ganz 
persönlichen Bild des Landes Brandenburg.  

Das Brandenbuch ist ausschließlich über die 
Brandenburgische Landeszentrale für poli-
tische Bildung zu beziehen und kostet zwei 
Euro (www.politische-bildung-brandenburg.de). 
Landeskindern oder -liebhabern, Neugierigen, 
kritischen Betrachtern, Bücherliebhabern und 
natürlich Geodäten (sollten sie nicht schon in 
einer der vorher genannten Kategorien vertre-
ten sein) wird die Lektüre empfohlen. Erkunden 
Sie das Land und lassen sich zum Stöbern ver-
führen! Auch das Entstehen dieser Rezension 
wurde vom Herumstöbern und damit von neuen 
Erkenntnissen begleitet: Wussten Sie, dass nur 
3 % der gesamtdeutschen Bevölkerung in Bran-
denburg leben, aber ein Drittel des Weltbestan-
des des Elbebibers (= 2 200 Exemplare) hier 
heimisch ist. Oder dass der Ortsname Hammel-
sprung (bei Templin) auf einen Bevölkerungsim-
port aus dem heutigen Westfalen zurückgeht? 
Oder . . . .

(Beate Ehlers, MIK)
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Erdbeben, Klimawandel, Vulkanausbrüche: Die 
Gewalten unserer Erde sind bis heute nur wenig 
verstanden. „Wie wäre es, wenn wir die Erde 
wirklich verstünden?“ fragt einleitend Reinhard 
Hüttl, Vorstandschef des Helmholtz-Zentrums 
Potsdam. 

Schon der Titel des neuesten Buches von Axel 
Bojanowski „Die Erde hat ein Leck und ande-
re rätselhafte Phänomene unseres Planeten“ 
weckt die Neugier, was einen in diesem Buch 
erwarten wird. In 37 Kurzgeschichten erklärt der 
Autor auf eine sehr unterhaltsame Art und Wei-
se wissenschaftliche Zusammenhänge. Dabei 
kommt er ohne viele Wortungetüme und Zah-
lenkolonnen aus, erzählt kurz und knapp und 
immer verständlich. Jeder Beitrag endet mit ei-
nem Ausblick auf die nachfolgende Geschichte. 
Das macht es dem Leser wirklich schwer, das 
Buch wieder aus der Hand zu legen... 

Axel Bojanowski ist Diplom-Geologe und seit 
1997 als Journalist für Geowissenschaften tätig. 
Er schreibt als Graf Seismo im Wissenschafts-
teil von Spiegel Online und ich freue mich immer 
wieder auf neue Artikel von ihm, wie beispiels-
weise „Der Nullmeridian von Greenwich liegt 
102 Meter zu weit westlich“.

Warum nun die Erde ein Leck hat und wie unser 
Planet sein Wasser verliert, weshalb schon ein 
Viertel der Meere seit Entstehung der Erde ver-
schwunden ist, möchte ich nicht vorwegnehmen 
und Ihrer Neugier und Leselust nicht die Span-
nung rauben.

Dennoch möchte ich ein paar ausgewählte Bei-
spiele preisgeben. Das Buch beginnt mit der 
Darstellung der Polwanderung. Bojanowski 
spricht auch vom Kippen der Erde und ihrem 
Gleichgewicht, welches sie in ihrer Rotation zu 
erlangen sucht.

In einem anderen Kapitel geht er auf Landkar-
tenfälschungen im heutigen Zeitalter von Satelli-
tenaufklärung und Google Earth ein, die in vielen 
Staaten der Welt noch immer üblich sind. Aller-
dings gehen heute Staaten gegen Kartendienste 
vor, wenn sie Darstellungen veröffentlichen, die 
nicht den staatlichen Versionen entsprechen. In 
ihnen werden falsche Informationen über die ei-
gene Infrastruktur in Umlauf gebracht.

Und wer hat schon einmal etwas von Meteotsu-
namis, Monsterwellen, der Ostsee-Sintflut und der 
Landwippe gehört? Oder von Erdbeben, die mit 
20 000 km/h den Boden der Erde aufreißen. Wuss-
ten Sie schon, dass es im Sommer in Deutschland 
durchschnittlich 100 000 Blitze pro Tag gibt, die mit 
30 000 Grad sechsmal wärmer sind als die Ober-
fläche der Sonne und wer weiß denn schon, wie 
man sich bei Gewitter wirklich verhalten muss? 
Ich erfuhr auch, dass vermutlich der Ausbruch 
des Vulkanes Rinjani auf der indonesischen Insel 
Lombok den Auftakt der Kleinen Eiszeit am Ende 
des 13. Jahrhunderts ausgelöst hat. 

Darüber hinaus sind viele Kapitel aktuellen 
geologischen Fragestellungen gewidmet, wie 
Fracking, Erdfälle und Bodensetzungen bei der 
heutigen Förderung von Bodenschätzen. War-
um liegen eigentlich in der chilenischen Ataca-
ma Wüste wie von Wasser geschliffene Steine? 
Bestimmt ahnt niemand, dass das Läuten der 
berühmten Petersglocke des Kölner Doms, eine 
der größten frei schwingenden Glocken der 
Welt, für Geophysiker auf ihren Erdbebenauf-
zeichnungen messbar ist!

Interessant ist auch die neue, spektakuläre The-
orie von Geoforschern, dass die Explosionen 
in Sibirien, für die lange Zeit der Tunguskische 
Meteorit verantwortlich galt, wahrscheinlich von 
vulkanischen Methan-Feuerbomben verursacht 
wurden.

Axel Bojanowski

Die erde hat ein leck 
und andere rätselhafte Phänomene unseres Planeten

Goldmann Verlag 2015
182 Seiten, Paperback
ISBN: 978-3442158515
9,99 €
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Am Ende des Buches gibt eine Spiegel Online 
Umfrage unter 753 Geowissenschaftlern Aus-
kunft darüber, welche die wichtigsten, unbeant-
worteten Fragen der Geowissenschaften sind. 
Lassen Sie sich überraschen!

Nach dem Motto von Albert Einstein: „Wer seine 
Arbeit Laien nicht erklären kann, der habe sie 
vermutlich gar nicht verstanden. Man soll die 
Dinge so einfach wie möglich machen – aber 
nicht einfacher.“, komme ich gar nicht umhin, 
dieses Buch unbedingt weiterzuempfehlen – 
nicht nur Erwachsenen, sondern auch Jugend-
lichen.

(Erik Theile, LGB)
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smart   2050   survey
Seit vielen Jahren tourt das Kabarett der Vermessenen durch die 
Welt der Galaempfänge, Tagungen und Kongresse.

Aus Anlass des BDVI Kongresses 2016 in Potsdam tritt das geodä-
tische Ensemble letztmalig auf.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Entscheiden Sie selbst, ob das Ka-
barett der Vermessenen dann ein Kabarett der Vergessenen wird. 
Wagen Sie einen Blick in das Jahr 2050.

Haben Sie Angst vor der Zukunft?
Nein?!
Aber die Zukunft hat Angst vor uns!

smart 2050 survey wird vielleicht ein Ausgangspunkt für neue Ge-
danken, neue Perspektiven, an die nur wenige denken, die aber so 
dringend gebraucht werden. 
Das Kabarett ist auch in diesem Jahr in seiner Motivation berufs- 
und zukunftskritisch.

On Stage:

Andreas Bandow
Robert Lehmann
Walter Schwenk
Heinrich Tilly

Am 3. Juni 2016
21 Uhr (der andere Tag ist ein Samstag)

Schinkelhalle
Schiffbauergasse 4A

Potsdam

Wenn es voll ist, dann ist es voll. Deswegen lieber gleich eine Karte sichern unter:
2050@bdvi-forum.de oder 030 / 240 83 83, Kostenbeitrag an der Abendkasse: 15 €
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Aufgespießt

Im Rahmen eines Grenzfeststellungsverfahrens erreichte den ÖbVI die Antwort eines zu Betei-
ligenden aus Kanada. Beim Öffnen des Briefes fielen die ausgeschnittenen Vögel und der Zei-
tungsausschnitt heraus. Was wollte der Absender damit sagen? Traut er der Luftpost nicht und 
setzt lieber eigene gefiederte Boten ein? Will er mit den bunten Bildchen davon ablenken, dass 
der Unterzeichner gar nicht der Angeschriebene ist und mit dem Grundstück überhaupt nichts zu 
tun hat? Oder will er den ÖbVI schlicht an den Schönheiten Kanadas teilhaben lassen? Wie auch 
immer – die Antwort hilft zwar im Verfahren nicht weiter, sorgte aber für Erheiterung im ÖbVI-Büro.
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Aus dem Angebot der lgB
Das Bodenrichtwert-portal BorIs

Das Bodenrichtwert-Portal „BORIS Land Brandenburg” 
ist das amtliche Internetangebot der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte und der LGB zur auto-
matisierten Einsichtnahme und zum Abruf für registrier-
te Nutzer von digitalen Bodenrichtwertinformationen ab 
dem 01.01.2010. Der Aufbau der Oberfl äche entspricht 
der von BORIS Berlin, dem Bodenrichtwert-Portal des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ber-
lin. Die damit bezweckte Transparenz bei Recherchen auf dem Grundstücksmarkt 
im gemeinsamen Wirtschaftsraum orientiert sich sowohl an den Bedürfnissen der 
Bürger als auch an denen professioneller Nutzer.

Das Bodenrichtwert-portal bietet:
• eine vollständige Darstellung stichtagsbezogener Bodenrichtwerte auf der da-

zugehörigen Basiskarte mit Verwaltungsgrenzen,
• eine Selektion nach Adresse oder Katasterangaben sowie die Auswahl nach 

Merkmalen oder unterschiedlichen Beträgen zum Bodenrichtwert über einen 
Sachdatenfi lter,

• eine Erläuterung von ausgewählten Bodenrichtwerten in Form einer tabellari-
schen Übersicht neben der Kartendarstellung,

• das Einblenden einer Legende sowie
• unterstützende Online-Hilfen und ein PDF-Handbuch (Download) zur Bedienung.

Weitere Informationen zu BORIS Land Brandenburg fi nden Sie auch in einer Mit-
teilung in diesem Heft auf Seite 33.



Gutachterausschuss für Grundstückswerte

im Landkreis HavellandGoethestraße 59-6014641 Nauen

+49 3321 4 03 61 81gaa@havelland.de

Bodenrichtwerte 31.12.2014
gewählte Adresse: Wilhelm-Busch-Straße 85, Falkensee

Angaben zum Bodenrichtwert
Gemeinde

Falkensee

BRW-Name

Falkensee Finkenkrug W

Zonennummer

0003

Stichtag

31.12.2014

Bodenrichtwert (in Euro/m²)
95,00

Entwicklungszustand

B - baureifes Land

Art der Nutzung

W - Wohnbaufläche

Ergänzung zur Art der Nutzung
Grundstücksfläche (in m²)

900

Grundstückstiefe (in m)Grundstücksbreite (in m)Bauweise

o - offene Bauweise

Geschosszahl

II-III

Beitragssituation

2 - erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei und

abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz

Wertrelevante Geschossflächenzahl
GrundflächenzahlBaumassenzahlEntwicklungs- /Sanierungszusatz

Liste der Umrechnungskoeffizienten
2015/uf12017-6-2013.pdf

Folgendes ist zu beachten:
Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit

von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren

Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und

für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter

Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den oben genannten Grundstücksmerkmalen

(Bodenrichtwertgrundstück). In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt worden,

der sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück in den wertbestimmenden

Grundstücksmerkmalen – wie Art und Maß der Nutzung, Erschließungszustand, spezielle Lage,

Bodenbeschaffenheit und Grundstücksgestalt – bewirken Abweichungen seines Verkehrswerts (§ 194

BauGB) vom Bodenrichtwert. Mit dieser Bodenrichtwertinformation ist daher keine Aussage über den Wert

eines einzelnen Grundstücks oder die Brauchbarkeit des Bodenrichtwerts im Einzelfall verbunden.

Dieser Auszug wurde am 30.10.2015 über BORIS Land Brandenburg gefertigt.
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte
im Landkreis Havelland

Goethestraße 59-60
14641 Nauen

+49 3321 4 03 61 81
gaa@havelland.de

Bodenrichtwerte 31.12.2014
Maßstab: 1:8061

Dieser Auszug wurde am 30.10.2015 über BORIS Land Brandenburg gefertigt. Seite 3

Internetauftritt und einige Musterauszüge aus BORIS
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